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Darüber wird abgestimmt
 
Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit  
(direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen  
Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit») 
Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln soll auch 
in Zukunft sichergestellt werden. Der neue Verfassungsartikel 
verlangt, dass der Bund die dafür nötigen Voraussetzungen 
schafft.
 
Informationen zur Vorlage Seiten 4–11 
Der Abstimmungstext Seite 8
 

Die zweite Vorlage (Verfassungsänderung) und die dritte 
Vorlage (Gesetzesänderung) betreffen die Altersvorsorge. 
Sie sind miteinander verknüpft: Die Reform tritt nur in Kraft, 
wenn beide Vorlagen angenommen werden. 
 
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV 
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
 
 
Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 
Die beiden Vorlagen sollen die Renten der AHV und der 
obligatorischen beruflichen Vorsorge mit Entlastungsmass
nahmen und zusätzlichen Einnahmen sichern. Die Reform 
vereinheitlicht das Rentenalter von Mann und Frau bei  
65 Jahren. Sie ermöglicht gleichzeitig die flexible Pensionie
rung zwischen 62 und 70 Jahren und verbessert die Altersvor
sorge von Personen mit Teilzeitarbeit und tiefen Einkommen.
 
Informationen zur Vorlage Seiten 12–61
Der Text des Bundesbeschlusses Seiten 24–25 
Der Text des Bundesgesetzes Seiten 26–61

Erste  
Vorlage

Zweite  
Vorlage

Dritte  
Vorlage
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Erste Vorlage

Bundesbeschluss über die Ernährungs
sicherheit (direkter Gegenentwurf zur 
zurückgezogenen Volksinitiative  
«Für Ernährungssicherheit»)

Die Abstimmungsfrage lautet:
 
Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 14. März 2017 über 
die Ernährungssicherheit annehmen? (Direkter Gegenentwurf 
zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit»)

Bundesrat und Parlament empfehlen, die Änderung  
der Bundesverfassung anzunehmen.

Der Nationalrat hat die Vorlage mit 175 zu 5 Stimmen 
bei 10 Enthaltungen angenommen, der Ständerat 
mit 36 zu 4 Stimmen bei 4 Enthaltungen.  
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Das Wichtigste in Kürze

Die vom Schweizer Bauernverband initiierte Volksinitiative 
«Für Ernährungssicherheit» wurde 2014 eingereicht. Sie ver
langte, dass der Bund die Versorgung der Bevölkerung mit 
Lebensmitteln aus einheimischer Produktion stärkt. Bundes
rat und Parlament anerkannten zwar die hohe Bedeutung der 
Ernährungssicherheit. Sie unterstützten die Initiative aber 
nicht, weil sie aus ihrer Sicht zu stark auf die Inlandproduktion 
ausgerichtet war und unklar blieb, was die Initiantinnen und 
Initianten vom Bund genau erwarteten. Deshalb erarbeitete 
das Parlament als Gegenentwurf einen neuen Verfassungs
artikel, der präziser formuliert ist und die Ernährungssicher
heit auf ein breiteres Fundament stellt. Nachdem das Parla
ment dem Gegenentwurf deutlich zugestimmt hatte, zog das 
Initiativkomitee seine Initiative zurück. 

Der neue Verfassungsartikel unterstützt die Stossrichtung 
der aktuellen Agrarpolitik. Er legt fest, wie die Versorgung 
der Schweizer Bevölkerung mit Lebensmitteln langfristig  
gesichert werden soll. Dabei berücksichtigt er alle Stufen 
vom Feld bis auf den Teller, von der Bäuerin und dem Bauern 
bis zur Konsumentin und zum Konsumenten. Die Versorgung 
soll mit einheimischen wie auch mit importierten Lebens
mitteln sichergestellt werden. 

Bundesrat und Parlament empfehlen, den Verfassungsartikel 
anzunehmen. Mit einer stärker marktorientierten und einer 
nachhaltigen Land und Ernährungswirtschaft soll die aus
reichende Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln 
auch in Zukunft gesichert werden. 

Ausgangslage

Ziel der Vorlage

Standpunkt von  
Bundesrat und  

Parlament
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Die Vorlage im Detail

Ernährungssicherheit bedeutet, dass die Bevölkerung jeder
zeit Zugang hat zu einer ausreichenden Menge von hoch
wertigen und bezahlbaren Lebensmitteln. Dies ist heute in 
der Schweiz der Fall. Die Versorgung der Bevölkerung mit 
Lebensmitteln ist aber auch in einem wirtschaftlich erfolg
reichen Land wie der Schweiz nicht selbstverständlich. 

Der neue Verfassungsartikel beauftragt den Bund daher, 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Ernährungs
sicher heit in der Schweiz langfristig gewährleistet bleibt. 
Der Artikel berücksichtigt die ganze Lebensmittelkette vom 
Feld bis auf den Teller. Er bestimmt folgende fünf Pfeiler, die 
für unsere Ernährungssicherheit von besonderer Bedeutung 
sind:     

 Eine wichtige Voraussetzung für die Ernährungssicherheit  
sind landwirtschaftliche Produktionsgrundlagen wie Kultur
land oder Wasser, aber auch Knowhow. Der neue Artikel 
hebt den Schutz des Kulturlandes hervor: Nur wenn von 
der Landwirtschaft genutzte Böden und Flächen erhalten 
bleiben, können auch in Zukunft Lebensmittel produziert 
werden. 

 Die einheimische Lebensmittelproduktion ist ein bedeuten
der Pfeiler unserer Ernährungssicherheit. Sie soll an die  
örtlichen Gegebenheiten angepasst sein, damit die Öko
systeme nicht überbelastet werden. Die verfügbaren  
Ressourcen wie Boden, Wasser und Nährstoffe sollen  
effizient genutzt werden. Dies trägt sowohl zum wirtschaft
lichen Erfolg der Landwirtschaft als auch zum Schutz  
und Erhalt der Ressourcen bei. 

Ernährungssicherheit 
in der Schweiz

Umfassendes 
Konzept   

Sicherung der 
Produktions- 

grundlagen 

Standortangepasste 
und ressourcen-

effiziente Produktion
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 Die Schweizer Land und Ernährungswirtschaft (zu  
diesem Begriff siehe Kasten unten) muss sich auf dem  
Markt besser behaupten können. Ihr Angebot soll weniger  
vom Staat, dafür stärker vom Markt gelenkt werden. Es  
soll sich in erster Linie an den Bedürfnissen der Konsumen
tinnen und Konsumenten orientieren. Die Akteure der 
Land und Ernährungswirtschaft sollen als eigenverant
wortliche Unternehmer die Chancen auf den in und  
ausländischen Märkten nutzen.

 Die Schweiz ist auf die Einfuhr von Lebensmitteln und 
landwirtschaftlichen Produktionsmitteln wie Maschinen, 
Diesel und Dünger angewiesen. Gute Handelsbeziehungen  
mit dem Ausland sind daher für unsere Ernährungssicher
heit zentral. Bei Entscheiden in diesem Bereich soll der 
Bund wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte 
berücksichtigen. Dabei muss er internationales Handels
recht beachten.

 In der Schweiz landet rund ein Drittel der Lebensmittel  
im Abfall. Mit einer Reduktion der Lebensmittelabfälle,  
zum Beispiel durch eine verstärkte Sensibilisierung der 
Bevölkerung, kann der Ressourcenverbrauch reduziert  
werden. Auch eine bessere Kennzeichnung von nachhaltig 
produzierten Produkten kann zu einem ressourcenschonen
deren Konsum beitragen. Die Konsumentinnen und  
Konsu menten sollen dabei aber nicht bevormundet,  
sondern sich ihrer Verantwortung bewusst werden. 

Marktausrichtung der 
Land- und Ernährungs-

wirtschaft

Grenzüberschreitende 
Handelsbeziehungen 

und Nachhaltigkeit

Ressourcen - 
schonender Umgang 

mit Lebensmitteln

Land und Ernährungswirtschaft 

Die Land und Ernährungswirtschaft umfasst alle 
Stufen der Lebensmittelkette von der Produktion von 
Saatgut und Dünger über die Produktion, Verarbeitung 
und Verteilung von Lebensmitteln bis zu deren Konsum. 
Als letzte Stufe gehört auch die Verwertung von  
Lebensmittelabfällen dazu.
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§ Abstimmungstext

Bundesbeschluss 
über die Ernährungssicherheit 
(direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative 
«Für Ernährungssicherheit»)

vom 14. März 2017

2 

Abstimmungstext 
Bundesbeschluss 
über die Ernährungssicherheit  
(direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative  
«Für Ernährungssicherheit») 

vom 14. März 2017 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung1, 
nach Prüfung der am 8. Juli 20142 eingereichten Volksinitiative  
«Für Ernährungssicherheit», 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. Juni 20153, 
beschliesst: 

I 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 104a4 Ernährungssicherheit 
Zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln schafft der 
Bund Voraussetzungen für: 

a. die Sicherung der Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion, insbe-
sondere des Kulturlandes; 

b. eine standortangepasste und ressourceneffiziente Lebensmittelproduktion; 
c. eine auf den Markt ausgerichtete Land- und Ernährungswirtschaft; 
d. grenzüberschreitende Handelsbeziehungen, die zur nachhaltigen Entwick-

lung der Land- und Ernährungswirtschaft beitragen; 
e. einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln. 

II 

Dieser Gegenentwurf wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. Sofern 
die Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit» nicht zurückgezogen wird, wird er 
zusammen mit der Volksinitiative nach dem Verfahren nach Artikel 139b der Bun-
desverfassung Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 

  

1 SR 101 
2 BBl 2014 6135 
3 BBl 2015 5753 
4 Die endgültige Nummer dieses Artikels wird nach der Volksabstimmung von der Bun-

deskanzlei festgelegt; dabei stimmt diese die Nummerierung ab auf die anderen geltenden 
Bestimmungen der Bundesverfassung. 
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Die Beratungen im Parlament

Die vom Schweizer Bauernverband initiierte Initiative «Für Ernährungssicherheit» 
verlangte, dass der Bund die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln aus 
vielfältiger und nachhaltiger einheimischer Produktion stärkt. Zudem forderte 
sie von ihm Massnahmen zum Erhalt des Kulturlandes und zur Umsetzung einer 
Qualitätsstrategie. Weiter sollte der Bund dafür sorgen, dass der administrative 
Aufwand in der Landwirtschaft gering ist und die Investitionssicherheit ver
bessert wird.

Im Parlament bestand ein breiter Konsens, dass die Ernährungssicherheit ein  
wichtiges Thema ist. Intensiv diskutiert wurde die Frage, wie die Lebens
mittelversorgung langfristig gesichert werden kann. Befürworterinnen und 
Befürworter der Initiative wiesen auf die schwierige Lage der Schweizer Land
wirtschaft hin und forderten eine stärkere staatliche Förderung der Inland
produktion. Die Gegnerinnen und Gegner waren der Ansicht, dass Ernährungs
sicherheit nicht mit Inlandproduktion gleichgesetzt werden darf, da auch 
importierte Lebens und Produktionsmittel zur Ernährungssicherheit beitragen. 
Sie befürchteten, dass die aus ihrer Sicht unklar formulierte Initiative zu einer 
rückwärtsorientierten Agrarpolitik führen könnte, also zu einer Produktions
steigerung auf Kosten der Umwelt, zu mehr staatlicher Lenkung und mehr  
wirtschaftlicher Abschottung vom Ausland. 

Vor diesem Hintergrund hat das Parlament einen eigenen neuen Verfassungs
artikel, also einen direkten Gegenentwurf zur Initiative, erarbeitet, der aus 
seiner Sicht alle wichtigen Pfeiler der Ernährungssicherheit berücksichtigt. Mit 
einem umfassenden Konzept – vom Feld bis auf den Teller – soll die Lebens
mittelversorgung auf Verfassungsstufe langfristig gesichert werden. Der Gegen
entwurf unterstützt die Stossrichtung der aktuellen Agrarpolitik. Er schafft 
keine Grundlage für neue Subventionen in der Landwirtschaft und ändert 
nichts an der Zuständigkeit der Kantone für den Kulturlandschutz. 

Nachdem National und Ständerat dem Gegenentwurf deutlich zugestimmt 
hatten, zogen die Initiantinnen und Initianten ihre Initiative zurück. Damit  
stimmen Volk und Stände an der Urne nur noch über den direkten Gegen
entwurf des Parlaments ab. 
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Die Argumente des Bundesrates

Dem Bundesrat ist die Ernährungssicherheit ein grosses 
Anliegen. Die vom Schweizer Bauernverband initiierte  
Initiative «Für Ernährungssicherheit» erachtete er aber als 
ungeeignet für die langfristige Sicherung der Lebensmittel
versorgung und lehnte sie deshalb ab. Er befürwortet 
jedoch den Gegenentwurf des Parlaments, und dies ins
besondere aus folgenden Gründen:
 

Die Schweizer Bevölkerung muss jederzeit Zugang zu einer 
ausreichenden Menge gesunder und bezahlbarer Lebens
mittel haben. Damit dies auch für die kommenden Genera
tionen der Fall ist, soll ein zukunftsorientierter Artikel für  
die Ernährungssicherheit in die Bundesverfassung auf
genommen werden. 
 

Für den Bundesrat ist wichtig, dass die Versorgung der 
Bevölkerung mit einheimischen wie auch mit importierten 
Lebensmitteln sichergestellt werden kann. Dabei sollen die 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekte sowohl 
im Inland als auch im Ausland berücksichtigt werden. Der 
neue Verfassungsartikel wird diesem Anspruch gerecht. Er 
steht für eine marktorientierte, nachhaltige sowie national 
und international vernetzte Land und Ernährungswirtschaft. 

Ernährungssicher-
heit in die Bundes-

verfassung

Ausgewogenes 
Gesamtkonzept
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Die Ernährungssicherheit ist in der Schweiz hoch. Die 
Schweizer Landwirtschaft hat in den letzten Jahren auf  
Rekordniveau produziert, und die Einfuhr von Lebensmitteln 
funktioniert gut. Der neue Verfassungsartikel bestärkt die  
in den letzten Jahrzehnten erfolgreiche Politik des Bundes. 
Er steht für eine moderne Land und Ernährungswirtschaft, 
die für zukünftige Herausforderungen gewappnet ist.

Aus all diesen Gründen empfehlen Bundesrat und  
Parlament, den Bundesbeschluss über die Ernährungs
sicherheit anzunehmen. 

Hohe Ernährungs-
sicherheit –  

auch in Zukunft
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Zweite Vorlage

Bundesbeschluss über die Zusatz
finanzierung der AHV durch eine  
Erhöhung der Mehrwertsteuer
 
Die Abstimmungsfrage lautet:
 
Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 17. März 2017 über  
die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung  
der Mehrwertsteuer annehmen?

Bundesrat und Parlament empfehlen, die Änderung  
der Bundesverfassung anzunehmen.
Der Nationalrat hat die Vorlage mit 101 zu 92 Stimmen 
bei 4 Enthaltungen angenommen, der Ständerat 
mit 27 zu 18 Stimmen bei 0 Enthaltungen.

Dritte Vorlage

Bundesgesetz über die Reform  
der Altersvorsorge 2020
 
Die Abstimmungsfrage lautet:
 
Wollen Sie das Bundesgesetz vom 17. März 2017 über  
die Reform der Altersvorsorge 2020 annehmen?

Bundesrat und Parlament empfehlen, das Bundesgesetz 
über die Reform der Altersvorsorge 2020 anzunehmen.
Der Nationalrat hat die Vorlage mit 100 zu 93 Stimmen 
bei 4 Enthaltungen angenommen, der Ständerat 
mit 27 zu 18 Stimmen bei 0 Enthaltungen.
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Das Wichtigste in Kürze

Der Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV 
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und das Bundes
gesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 sind mit
einander verknüpft: Die Reform tritt nur in Kraft, wenn 
beide Vorlagen angenommen werden.

 
Die Altersvorsorge ist das wichtigste Sozialwerk der 
Schweiz. Ihre finanzielle Stabilität ist in Gefahr, weil geburten
starke Jahrgänge in den nächsten Jahren das Pensionsalter 
erreichen, die Lebenserwartung steigt und die Zinsen aus
gesprochen tief sind. 

Die Reform Altersvorsorge 2020 soll die Renten sichern und 
die Altersvorsorge an die gesellschaftliche Entwicklung 
anpassen. Mit Einsparungen und zusätzlichen Einnahmen 
soll die AHV bis Ende des nächsten Jahrzehnts im Gleichge
wicht gehalten werden. Der Mindestumwandlungssatz wird 
schrittweise gesenkt, um die obligatorische berufliche Vor
sorge zu stabilisieren. Dank Massnahmen in der beruflichen 
Vorsorge und einer Erhöhung von neuen AHVAltersrenten 
um monatlich 70 Franken soll das Niveau der Altersrenten 
erhalten bleiben. Das Rentenalter der Frauen wird schritt
weise von 64 auf 65 Jahre angehoben. Die Reform ermög
licht die flexible Pensionierung zwischen 62 und 70 Jahren. 

Die Reform wird von mehreren Seiten bekämpft. Die einen 
kritisieren, das höhere Frauenrentenalter und die höhere 
Mehrwertsteuer seien unsozial. Sie haben gegen das Reform
gesetz das Referendum ergriffen. Andere kritisieren, anstatt 
zu sparen, baue die Reform die AHV aus, und die finanziellen 
Probleme würden nur aufgeschoben. 
 
Für Bundesrat und Parlament ist eine Reform der Alters
vorsorge nach 20 Jahren ohne umfassende Überarbeitung 
dringend nötig. Die Reform Altersvorsorge 2020 sichert das 
Niveau der Renten, verwirklicht die lange versprochene 

Ausgangslage

Ziel der Reform

Kritik an der Reform

Standpunkt von 
Bundesrat und  

Parlament
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1. und 2. Säule der Altersvorsorge werden reformiert

Die schweizerische Altersvorsorge stützt sich auf drei 
Säulen. Die 1. Säule ist die AHV. Sie sorgt dafür, dass 
die Bevölkerung im Alter vor Armut geschützt ist, allen 
falls auch dank Ergänzungsleistungen. Die 2. Säule ist 
die berufliche Vorsorge. Sie soll es zusammen mit der 
AHV ermöglichen, die gewohnte Lebenshaltung in  
angemessener Weise weiterzuführen. Die 3. Säule ist 
die private Vorsorge, mit der zusätzliche individuelle 
Bedürfnisse gedeckt werden.

Die Reform Altersvorsorge 2020 umfasst die AHV und 
den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge.  
Dieser obligatorische Teil betrifft Jahreseinkommen 
zwischen 21 150 und 84 600 Franken. Für diesen Teil 
legt das Gesetz Mindestleistungen fest. Mehr als  
80 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben jedoch eine berufliche Vorsorge, die über dieses 
Obligatorium hinausgeht, weil ihre Pensionskasse 
bessere Leistungen vorsieht oder weil sie mehr ver
dienen. In diesem überobligatorischen Teil können die 
Pensionskassen den Umwandlungssatz weitgehend 
selber bestimmen und geänderten Rahmenbedin
gungen anpassen. Viele von ihnen haben das bereits 
getan. Die Reform ändert daran nichts. 

Ausführliche Informationen zur Reform unter:  
www.altersvorsorge2020.ch

Flexibilisierung und schliesst Lücken in der Vorsorge. Eine 
stabile Altersvorsorge ist eine wichtige Grundlage für die ge
sellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz.
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Die Reform im Detail

Über den Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung 
der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und das 
Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 
wird separat abgestimmt. Sie bilden aber eine einzige  
Reform und sind miteinander verknüpft. Wird eine Vorlage  
abgelehnt, scheitert die ganze Reform. Der Bundesbeschluss 
ist eine Verfassungs ände rung und benötigt zur Annahme 
die Zustimmung von Volk und Ständen; für die Annahme 
des Bundesge setzes braucht es allein das Volksmehr.

Die Altersvorsorge gehört zu den bedeutendsten sozialen 
Errungenschaften der Schweiz. Ihre wichtigsten Säulen sind 
die AHV und die berufliche Vorsorge. Weil deren Finanzie
rung nicht gesichert ist, sind die Renten gefährdet. Nach  
20 Jahren ohne umfassende Reform ist die Altersvorsorge 
dringend an künftige Anforderungen anzupassen. 

In den nächsten Jahren erreichen die geburtenstarken Jahr
gänge der 1950er und 1960erJahre das Rentenalter. Durch 
diesen Zuwachs an neuen Renten steigen die Kosten der 
AHV stark. Hinzu kommt, dass die Menschen ihre Alters
renten über eine längere Zeit erhalten, weil sie länger leben.   
 
Darum sind Einnahmen und Ausgaben der AHV nicht mehr 
im Gleichgewicht. Nur dank den Zinsen auf dem Vermögen 
der AHV konnte im vergangenen Jahr ein Defizit verhindert 
werden. Ohne Reform würden die jährlichen Defizite der 
AHV rasch ansteigen: Ihr Vermögen würde aufgebraucht, 
und die Renten wären nicht mehr garantiert. 
 

Finanzierung der  
Altersvorsorge

in Gefahr

AHV: mehr Renten, 
längerer Bezug 

AHV-Renten
nicht gesichert
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In der beruflichen Vorsorge sparen die Erwerbstätigen für 
ihre eigene Rente. Heute jedoch findet eine gesetzlich nicht 
vorgesehene Umverteilung auf Kosten der Erwerbstätigen 
statt: Sie müssen einen Teil der laufenden Renten mitbe
zahlen. Gründe dafür sind die tiefen Zinsen auf dem Kapital
markt und die höhere Lebenserwartung. Die Erträge auf dem 
Altersguthaben sind zu tief, um die gesetzlich garantierte 
Rente zu erwirtschaften. 
 
Die Reform Altersvorsorge 2020 geht die Probleme der AHV 
und der obligatorischen beruflichen Vorsorge koordiniert an. 
Nur wenn die Finanzen der AHV und der Pensionskassen im 
Lot sind, können die laufenden und die künftigen Altersrenten 
gesichert werden. Das ist das wichtigste Ziel der Reform: Die 
Höhe der gesetzlich garantierten Altersrenten soll erhalten 
bleiben. 
 
Die Reform passt die Altersvorsorge nach 20 Jahren ohne 
grundlegende Überarbeitung an die Bedürfnisse der Men
schen an. Sie schafft die Voraussetzungen für eine flexible 
und schrittweise Pensionierung zwischen 62 und 70 Jahren. 
Wer über 65 hinaus erwerbstätig ist, kann die Renten der 
AHV und der beruflichen Vorsorge weiter aufbessern. Damit 
sollen die Erwerbstätigkeit im Alter attraktiver werden und 
der Wirtschaft Fachkräfte erhalten bleiben, auf die sie je  
länger je mehr angewiesen ist. 
 

2. Säule: Umverteilung
auf Kosten der  

Erwerbstätigen

Wichtigstes Ziel
der Reform:

Rentenhöhe sichern

Flexible und
schrittweise

Pensionierung
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Mit der Reform gibt es für Mann und Frau ein einheitliches 
Rentenalter von 65 Jahren. Dieses bildet die Bezugsgrösse 
für die flexible Pensionierung und wird deshalb neu als 
Referenzalter bezeichnet: In diesem Alter wird die Rente in 
der AHV und in der beruflichen Vorsorge ohne Abzüge oder 
Zuschläge ausbezahlt. Das Referenzalter der Frauen wird 
schrittweise von 64 auf 65 angehoben. Es steigt in den  
Jahren 2018–2021 um jeweils drei Monate. 
 
Die Finanzierungslücke der AHV soll mit zwei Massnahmen 
geschlossen werden: Erstens erhält die AHV den ganzen  
Ertrag aus dem MehrwertsteuerProzent, das schon heute 
zugunsten der AHV erhoben wird. Der Bund verzichtet auf 
seinen Anteil daran. Zweitens fliesst der Ertrag von weiteren 
0,6 MehrwertsteuerProzenten in die AHV: Ab 2018 kommen 
ihr 0,3 Prozentpunkte zugute, die noch bis Ende 2017 an die 
IV gehen. Die Mehrwertsteuer bleibt dadurch unverändert 
bei 8,0 Prozent. Ab 2021 erhält die AHV den Ertrag aus zu
sätzlichen 0,3 Prozentpunkten. Dafür wird die Mehrwert
steuer auf 8,3 Prozent angehoben. Die tieferen Mehrwert
steuersätze für die Güter des täglichen Bedarfs und für die 
Hotellerie steigen nur um 0,2 Prozentpunkte.  
 
In der beruflichen Vorsorge bestimmt der Umwandlungssatz, 
welche Rente sich aus dem angesparten Altersguthaben  
ergibt. Für den obligatorischen Teil schreibt das Gesetz 
einen Umwandlungssatz vor, der nicht unterschritten werden  
darf. Dieser Mindestumwandlungssatz liegt heute bei 6,8 Pro
zent und wird mit der Reform auf 6,0 Prozent gesenkt. Das 
geschieht in den Jahren 2019–2022 in vier Schritten von 
jeweils 0,2 Prozentpunkten. Das Niveau der Renten soll trotz
dem erhalten bleiben. Dafür sorgen folgende Ausgleichs
massnahmen in der beruflichen Vorsorge und in der AHV: 
 

Einheitliches
Rentenalter 65 für 

Frau und Mann 

Erhöhung der 
Mehrwertsteuer  

für die AHV

2. Säule: Senkung  
des Mindest-

umwandlungssatzes
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In der beruflichen Vorsorge werden als Ausgleich der ver
sicherte Lohn und die Altersgutschriften erhöht. Beides 
zusammen bewirkt, dass bei der Pensionierung ein höheres 
Guthaben zur Verfügung steht. Bei Personen unter 45 ist mit 
diesem Ausgleich sichergestellt, dass die Höhe der Renten 
erhalten bleibt, obwohl der Umwandlungssatz gesenkt wird. 
Personen ab 45 (Übergangsgeneration) hingegen bleibt bis 
zur Pensionierung nicht genügend Zeit, ihr Altersguthaben 
ausreichend zu vergrössern. Sie erhalten darum eine Besitz
standsgarantie. 
 
Der andere Teil des Ausgleichs erfolgt in der AHV mit einer 
Erhöhung der neuen Altersrenten um monatlich 70 Franken, 
also um 840 Franken pro Jahr. Zudem wird die obere Grenze 
für die AHVRenten von Ehepaaren von heute 150 auf 155 Pro
zent einer maximalen Altersrente erhöht. Ehepaare erhalten 
somit zusammen mindestens 140 und höchstens 226 Franken  
mehr AHVRente pro Monat, also mindestens 1680 und höchs
tens 2712 Franken mehr pro Jahr. Zur Finanzierung dieser 
beiden Massnahmen werden erstmals seit über 40 Jahren 
die Beiträge für die AHV erhöht: Sie steigen ab 2021 für  
Arbeitgeber und Arbeitnehmer um je 0,15 Prozentpunkte. 
 
Auf die laufenden Renten hat die Reform keine Auswirkungen. 
Wer heute schon eine Pensionskassenrente bezieht, ist von 
der Senkung des Umwandlungssatzes nicht betroffen.  
Deshalb sind für heutige Rentne rinnen und Rentner keine 
Ausgleichsmassnahmen nötig, und sie müssen auch nicht 
dafür bezahlen. Die AHVRenten werden weiterhin der  
Teuerung und der Lohn entwicklung angepasst.  
 

Ausgleich in der  
beruflichen Vorsorge

Ausgleich 
in der AHV

Laufende Renten
nicht betroffen
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Mit der Reform will der Bund Vorsorgelücken schliessen 
von Personen, die Teilzeit arbeiten oder wenig verdienen. 
Dies betrifft mehrheitlich Frauen. Wer nur eine bescheidene 
berufliche Vorsorge hat, erhält eine höhere Pensionskassen
rente. Wer gar keine berufliche Vorsorge hat, erhält durch 
die erhöhte AHVRente ebenfalls eine Verbesserung. Beides 
bewirkt, dass die künftigen Rentnerinnen und Rentner  
weniger auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind. 
 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 58 Jahren erhalten 
mit der Reform eine bessere Absicherung in der beruflichen 
Vorsorge. Wenn sie ihre Stelle verlieren, können sie neu in 
ihrer Pensionskasse bleiben und erhalten von dieser später 
eine Altersrente. Heute sind sie häufig gezwungen, das  
Altersguthaben zu beziehen und auf eigenes Risiko zu  
verwalten. 
 
All diese Massnahmen sollen die Altersrenten sichern, indem 
die AHV bis Ende des nächsten Jahrzehnts im Gleichgewicht 
gehalten und die berufliche Vorsorge stabilisiert wird. Ohne 
Reform würden sich die finanziellen Probleme der Alters
vorsorge laufend vergrössern. In späteren Reformen müssten 
nicht nur das Gleichgewicht der AHV wiederhergestellt, 
sondern auch noch hohe Defizite abgebaut und die Reserven 
wieder aufgebaut werden.

Lücken in  
der Vorsorge

schliessen

Besserer Schutz
für ältere

Arbeitslose

Ohne Reform
würden grosse

Probleme entstehen
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Die Beratungen im Parlament

Im Parlament wurde die Reform intensiv diskutiert. Unbestritten war, dass eine 
Reform der Altersvorsorge notwendig und dringend ist: Es müssen rechtzeitig  
Massnahmen getroffen werden, um die AHV und die berufliche Vorsorge  
finanziell im Gleichgewicht zu halten sowie die Altersvorsorge den geänderten 
Bedürfnissen der Menschen anzupassen. Mit deutlichen Mehrheiten haben 
Nationalrat und Ständerat die Veränderungen rund um das Referenzalter gut
geheissen: die Vereinheitlichung bei 65 Jahren für Frauen und Männer und die 
Flexibilisierung der Pensionierung zwischen 62 und 70 Jahren. 

Breiter Konsens bestand über alle Parteien hinweg, dass das Niveau der Alters
renten erhalten bleiben muss. Niemand stellte infrage, dass die Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes ausgeglichen werden muss. Kontrovers wurde 
jedoch diskutiert, wie dieser Ausgleich bei den Neurenten zu bewerkstelligen 
sei. Eine Mehrheit des Ständerats befürwortete ein Modell, bei dem ein Teil des 
Ausgleichs über die berufliche Vorsorge erfolgt und die verbleibende Lücke 
mit einer Erhöhung neuer AHVRenten um monatlich 70 Franken gefüllt wird. 
Eine Mehrheit des Nationalrats bevorzugte eine Lösung mit einem Ausgleich 
ausschliesslich in der beruflichen Vorsorge. Diese Differenz bestand bis zum 
Ende der Parlamentsdebatte, und am Schluss setzte sich das Ständeratsmodell 
auch im Nationalrat knapp durch. Bei der Zusatzfinanzierung hingegen einigten 
sich die beiden Kammern des Parlaments in der gleichen Abstimmung auf eine 
schrittweise Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,6 Prozentpunkte, wie es der 
Nationalrat vorgeschlagen hatte. Der Ständerat hatte ursprünglich 1 Prozent
punkt befürwortet. 

Im Verlauf der Debatte hat der Nationalrat eine sogenannte Stabilisierungsregel 
fallen lassen. Diese hätte vorgesehen, das AHVAlter bis auf 67 Jahre zu  
erhöhen und die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte anzuheben, sollten  
die Reserven der AHV 80 Prozent einer Jahresausgabe unterschreiten.
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Die Argumente des Referendumskomitees

NEIN zur Erhöhung des Rentenalters!

Nein zur Senkung der Renten!

Mit der Altersvorsorge 2020 würde das Rentenalter der Frauen auf 65 Jahre 
erhöht. Das ist inakzeptabel! Denn es gibt keinen guten Grund dafür, dass sich  
Kassierinnen, Arbeiterinnen und Sekretärinnen, die oft von einem harten Arbeits  
leben erschöpft sind, noch ein Jahr länger abrackern sollen. Diese Mass nahme 
hat nichts mit der Gleichstellung von Mann und Frau zu tun; die Gleichstellung 
dient nur als Vorwand. Hingegen würde die Massnahme die Arbeitslosigkeit 
fördern, dies auch zum Nachteil der Jungen. Zudem ist es oft sehr mühsam, 
nach 55 noch eine Arbeit zu suchen. Und schliesslich würde diese Massnahme 
nur den nächsten Schritt vorbereiten: die Erhöhung des Rentenalters auf 67 für 
alle.

Die Altersvorsorge 2020 bringt den heutigen Pensionierten keinerlei Verbesse
rung – nicht einen Rappen! Auch die über 2,2 Millionen Rentnerinnen und  
Rentner sind mit dem endlosen Anstieg der Krankenkassenprämien konfrontiert,  
der bei gleichzeitig stagnierenden Renten ihr verfügbares Einkommen schmälert. 
Die vorgesehene Erhöhung der Mehrwertsteuer, der unsozialsten aller Steuern, 
würde diese Einbussen noch verstärken.

Selbst den künftigen Rentnerinnen und Rentnern garantiert die Alters
vorsorge 2020 in keiner Weise die Höhe ihrer Renten. Bei den Frauen ist es  
offensichtlich: Ihre durchschnittliche AHVRente beträgt heute 2000 Franken 
pro Monat. Erhalten sie die AHV künftig ein Jahr später, so entgehen ihnen 
24 000 Franken. Mit dem Zuschlag von 70 Franken, den die Altersvorsorge 2020 
vorsieht, müssen sie also 94 Jahre alt werden, um diesen Verlust auszu  
gleichen… Aber auch für die Männer fallen diese 70 Franken angesichts der 
laufenden massiven Senkung der Pensionskassenrenten kaum ins Gewicht. 
Und die Bedürftigsten, die auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind,  
erhalten nicht einen Franken mehr…

Stimmen Sie 2x NEIN!

Weitere Informationen: www.touchepasamaretraite.ch/deutsch
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Die Argumente des Bundesrates
 
Ein Alter in Würde und in materieller Sicherheit ist für die 
Menschen sehr wichtig. Die AHV und die obligatorische 
berufliche Vorsorge geraten aber nach 20 Jahren ohne 
umfassende Reform finanziell zunehmend aus dem Gleich
gewicht. Mit der Reform Altersvorsorge 2020 können diese 
beiden Säulen stabilisiert werden. Sie sichert die Renten, 
garantiert deren heutiges Niveau, verhindert Defizite und 
modernisiert die Altersvorsorge. Der Bundesrat befür
wortet die Vorlage insbesondere aus folgenden Gründen:
 
 
Die Menschen in der Schweiz sollen sich darauf verlassen 
können, dass das Niveau der Altersrenten erhalten bleibt. 
Dies erreicht die Reform mit einer ausgewogenen  
Gesamt lösung.  
 
Die Reform verhindert, dass die AHV im nächsten Jahrzehnt 
grosse Defizite machen muss. Ohne Gegenmassnahmen 
wären die Renten mittelfristig nicht mehr garantiert. Mit  
Einsparungen und zusätzlichen Einnahmen wird die AHV  
gesichert.  
 
In der obligatorischen beruflichen Vorsorge gibt es eine  
versteckte und unfaire Umverteilung auf Kosten der Erwerbs
tätigen. Obwohl eigentlich jeder und jede für sich selber 
spart, dient heute ein Teil des Ertrags auf den Altersguthaben 
dazu, die Rente der bereits Pensionierten mitzufinanzieren. 
Die Reform vermindert diese Umverteilung mit der Senkung 
des Umwandlungssatzes erheblich. Dank Ausgleichsmass
nahmen bleibt das Rentenniveau jedoch für alle erhalten. 
 

Niveau
der Renten

bleibt erhalten

Finanzierung
der AHV

wird gesichert

Unfaire
Umverteilung

wird stark vermindert
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Die Reform schliesst Lücken in der Altersvorsorge von  
Personen, die wenig verdienen oder Teilzeit arbeiten. Von 
diesen Fortschritten profitieren insbesondere die Frauen,  
die mit der Erhöhung des Rentenalters stark von der Reform 
betroffen sind. Frauen arbeiten überdurchschnittlich häufig 
Teilzeit, und ihre Pensionskassenrenten sind im Durchschnitt 
60 Prozent tiefer als jene der Männer.  
 
Nach 20 Jahren ohne Reform wird die Altersvorsorge den 
Arbeits und Lebensrealitäten der Menschen angepasst. Die 
Reform ermöglicht es, zwischen 62 und 70 Jahren flexibel 
und schrittweise in Rente zu gehen. 
 
Bundesrat und Parlament haben fünf Jahre an dieser Reform 
für eine stabile Altersvorsorge mit sozialen Fortschritten  
gearbeitet. Scheitert dieser ausgewogene und faire Kompro
miss, so wird kaum innert nützlicher Frist eine andere mehr
heitsfähige Lösung gefunden. Ohne Gegenmassnahmen 
wachsen aber die Defizite in der AHV Jahr für Jahr rasch an, 
und die Probleme in der 2. Säule bleiben ungelöst. Der  
Bundesrat will deshalb mit der Reform die Altersvorsorge 
rechtzeitig für das nächste Jahrzehnt stärken und damit die 
Renten sichern. 

Aus all diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament, 
den Bundesbeschluss über die Zusatz finanzierung der AHV 
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und das Bundes
gesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 anzunehmen.

Wichtige soziale  
Fortschritte

Anpassungen an  
gesellschaftliche  

Veränderungen

Ausgewogener 
und fairer

Kompromiss
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§ Abstimmungstext

Bundesbeschluss
über die Zusatzfinanzierung der AHV durch
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer

vom 17. März 2017

2 

Abstimmungstext 
Bundesbeschluss 
über die Zusatzfinanzierung der AHV durch 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 

vom 17. März 2017 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. November 20141, 
beschliesst: 

I 

Die Bundesverfassung2 wird wie folgt geändert: 

Art. 130 Abs. 3ter und 3quater 
3ter Zur Sicherung der Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung 
können die Sätze der Mehrwertsteuer um höchstens 0,6 Prozentpunkte erhöht wer-
den. 
3quater Der Ertrag aus den Erhöhungen nach den Absätzen 3 und 3ter wird vollum-
fänglich dem Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung zugewie-
sen. 

Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und 7 

14. Übergangsbestimmung zu Art. 130 (Mehrwertsteuer) 
6 Zur Sicherung der Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung hebt 
der Bundesrat gestützt auf Artikel 130 Absatz 3ter die Mehrwertsteuersätze am 1. Ja-
nuar 2018 wie folgt an, wenn der Grundsatz der Vereinheitlichung des Referenz-
alters von Männern und Frauen in der Alters- und Hinterlassenenversicherung und 
der beruflichen Vorsorge im Gesetz verankert ist: 

a. den Normalsatz um 0,3 Prozentpunkte;  
b. den Sondersatz für Beherbergungsleistungen um 0,1 Prozentpunkte. 

7 Zur Sicherung der Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung hebt 
der Bundesrat gestützt auf Artikel 130 Absatz 3ter den Normalsatz um 0,3 Prozent-
punkte an, sobald das Referenzalter von Männern und Frauen in der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung und der beruflichen Vorsorge vereinheitlicht ist; gleich-
zeitig passt er den reduzierten Satz und den Sondersatz für Beherbungsleistungen 
proportional an. 

  

1 BBl 2015 1 
2 SR 101 
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§ Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. BB 

3 

II 

1 Dieser Beschluss wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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§ Abstimmungstext

Bundesgesetz
über die Reform der Altersvorsorge 2020

vom 17. März 2017

2 

Abstimmungstext 
Bundesgesetz 
über die Reform der Altersvorsorge 2020 

vom 17. März 2017 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. November 20141, 
beschliesst: 

I 

Das Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV gemäss 
Anhang wird angenommen. 

II 

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert: 

1. Zivilgesetzbuch2 

 Ersatz eines Ausdrucks 
 In den Artikeln 124 Randtitel und Absatz 1, 124a Randtitel sowie

Absatz 1 wird «Rentenalter» durch «Referenzalter» ersetzt. 

  

1 BBl 2015 1 
2 SR 210 
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§ Reform der Altersvorsorge 2020. BG 

3 

 Art. 89a Abs. 6 Einleitungssatz, Ziff. 1a, 2, 2a, 5a, 5b, 24 und Abs. 7 
Einleitungssatz 

 6 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf dem Gebiet der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge tätig sind und die dem Frei-
zügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 19933 (FZG) unterstellt sind,
sowie sinngemäss für Einrichtungen nach Artikel 1 Absatz 4 FZG
gelten überdies die folgenden Bestimmungen des Bundesgesetzes
vom 25. Juni 19824 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVG) über: 

1a. die Unterstellung der Personen unter die AHV (Art. 5
Abs. 1); 

2. das Mindestalter für den Bezug der Altersleistung und das
Höchstalter für deren Fälligkeit (Art. 13 Abs. 4 und 5); 

2a. den Bezug der Altersleistung (Art. 13a–13d); 
5a. das Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach

Vollendung des 58. Altersjahres (Art. 47a); 
5b.  Bisherige Ziff. 5a 
24. die Amts- und Verwaltungshilfe (Art. 87). 

 7 Für die übrigen Personalfürsorgestiftungen, die auf dem Gebiet der
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge tätig sind, aber nicht
dem FZG unterstellt sind, wie sogenannte patronale Wohlfahrtsfonds
mit Ermessensleistungen sowie Finanzierungsstiftungen, gelten von
den Bestimmungen des BVG nur die folgenden: 

2. Bundesgesetz vom 14. Dezember 19905 über die direkte Bundessteuer 

Art. 37b Abs. 1 erster Satz 
1 Wird die selbstständige Erwerbstätigkeit nach dem Erreichen des Mindestalters für 
den Bezug der Altersleistung der beruflichen Vorsorge (Art. 13 Abs. 4 erster Satz 
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19826 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge) oder wegen Unfähigkeit zur Weiterführung infolge Invalidi-
tät definitiv aufgegeben, so ist die Summe der in den letzten zwei Geschäftsjahren 
realisierten stillen Reserven getrennt vom übrigen Einkommen zu besteuern. … 

  

3 SR 831.42 
4 SR 831.40 
5 SR 642.11 
6 SR 831.40 
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§ Reform der Altersvorsorge 2020. BG 

4 

Art. 205g Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. März 2017 
Für Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 17. März 2017 
eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben, gilt Artikel 37b Absatz 1 erster Satz in 
der Fassung vom 23. März 20077 noch während fünf Jahren. 

3. Bundesgesetz vom 14. Dezember 19908 über die Harmonisierung 
der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden  

Art. 11 Abs. 5 erster Satz 
5 Wird die selbstständige Erwerbstätigkeit nach dem Erreichen des Mindestalters für 
den Bezug der Altersleistung der beruflichen Vorsorge (Art. 13 Abs. 4 erster Satz 
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19829 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge) oder wegen Unfähigkeit zur Weiterführung infolge Invalidi-
tät definitiv aufgegeben, so ist die Summe der in den letzten zwei Geschäftsjahren 
realisierten stillen Reserven getrennt vom übrigen Einkommen zu besteuern. … 

Art. 78g Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. März 2017 
Für Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 17. März 2017 
eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben, gilt Artikel 11 Absatz 5 erster Satz in 
der Fassung vom 23. März 200710 noch während fünf Jahren. 

4. Bundesgesetz vom 20. Dezember 194611 über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung 

Art. 1a Obligatorische Versicherung 
Versichert nach diesem Gesetz sind: 

a. die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die keine Erwerbs-
tätigkeit ausüben; 

b. die natürlichen Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben; 
c. die Schweizer Bürger und Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation, die 
vom Bund ins Ausland gesandt werden und in dessen Dienst tätig sind, so-
fern sie nach den Regeln des Völkerrechts Vorrechte und Immunitäten ge-
niessen; 

d. die Familienangehörigen von Personen nach Buchstabe c, die diese ins Aus-
land begleiten und keine Erwerbstätigkeit ausüben; 

  

7 AS 2008 2893 
8 SR 642.14 
9 SR 831.40 
10 AS 2008 2893 
11 SR 831.10 
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§
Reform der Altersvorsorge 2020. BG 

5 

e. die im Ausland tätigen Schweizer Bürger im Dienste der internationalen Or-
ganisationen, mit denen der Bundesrat ein Sitzabkommen abgeschlossen hat 
und die als Arbeitgeber im Sinne von Artikel 12 gelten. 

Art. 1b Ausnahmen von der obligatorischen Versicherung 
Nicht versichert sind:  

a. ausländische Staatsangehörige, die Vorrechte und Immunitäten nach dem 
Gaststaatgesetz vom 22. Juni 200712 (GSG) geniessen für die in offizieller 
Eigenschaft für einen institutionellen Begünstigten verrichtete Tätigkeit, so-
wie Familienangehörige, die diese Personen begleiten und keine Erwerbs-
tätigkeit in der Schweiz ausüben; 

b. Selbstständigerwerbende und Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeit-
geber, welche die Voraussetzungen nach Artikel 1a für eine verhältnismäs-
sig kurze Zeit erfüllen. 

Art. 1c Weiterführung der Versicherung 
1 Die Versicherung weiterführen können: 

a. Personen, die für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz im Ausland tätig 
sind und von ihm entlöhnt werden, sofern der Arbeitgeber sein Einverständ-
nis erklärt; 

b. Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die aufgrund einer im Ausland aus-
geübten Erwerbstätigkeit in der Schweiz nicht versichert sind; 

c. Personen ohne Erwerbstätigkeit, die ihren nach Buchstabe a, nach Artikel 1a 
Buchstabe e oder aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung versi-
cherten erwerbstätigen Ehegatten ins Ausland begleiten. 

2 Eine Weiterführung ist nur möglich, wenn die Person unmittelbar vor der Weiter-
führung während mindestens drei aufeinanderfolgenden Jahren nach diesem Gesetz 
versichert war. 
3 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Aufnahme, des Rücktritts und des Aus-
schlusses. 

Art. 1d Beitritt zur Versicherung 
Der Versicherung beitreten können Schweizer Angestellte eines institutionellen Be-
günstigten nach Artikel 2 Absatz 1 GSG13, der Vorrechte, Immunitäten und Erleich-
terungen geniesst, sofern sie aufgrund eines Abkommens mit diesem Begünstigten 
nicht obligatorisch in der Schweiz versichert sind. 

  

12 SR 192.12 
13 SR 192.12 
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§ Reform der Altersvorsorge 2020. BG 

6 

Art. 2 Abs. 1bis, 4, 5 und 5bis 
1bis Kindern, die einen Elternteil ins Ausland begleiten, werden bei einem Beitritt auf 
den Beginn der Beitragspflicht nach Artikel 3 die Versicherungszeiten dieses Eltern-
teils angerechnet, falls dieser nach Absatz 1, Artikel 1a Buchstabe e, Artikel 1c Ab-
satz 1 Buchstabe a oder aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung versichert 
war. 
4 Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten betragen 8,7 Prozent des massgeben-
den Einkommens. Die Versicherten müssen aber in jedem Fall den Mindestbeitrag 
von 810 Franken im Jahr entrichten. 
5 Nichterwerbstätige bezahlen einen Beitrag nach ihren sozialen Verhältnissen. Der 
Mindestbeitrag liegt bei 810 Franken pro Jahr. Der Höchstbeitrag entspricht dem 
25-fachen Mindestbeitrag. 
5bis Versicherte, die in der Päpstlichen Schweizergarde Dienst leisten, zahlen Bei-
träge als Nichterwerbstätige. Ihre Entschädigung gilt als Renteneinkommen. 

Art. 3 Abs. 1 und 1bis 
1 Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. 
1bis Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollen-
dung des 20. Altersjahres. Sie dauert bis zum Ende des Monats, in dem die Nichter-
werbstätigen das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 erreichen.  

Art. 4 Bemessung der Beiträge 
Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden in Prozenten des Einkommens 
aus unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit festgesetzt. 

Art. 5 Abs. 1, 3 Einleitungssatz und Bst. b 
1 Vom Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit (massgebender Lohn) 
wird ein Beitrag von 4,35 Prozent erhoben. 
3 Als massgebender Lohn für mitarbeitende Familienmitglieder gilt nur der Barlohn: 

b. nach dem letzten Tag des Monats, in welchem sie das Referenzalter nach 
Artikel 21 Absatz 1 erreicht haben. 

Art. 6 2. Beiträge der Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber 
1 Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber nicht beitragspflichtig ist, bezahlen auf ihrem 
massgebenden Lohn Beiträge von 8,7 Prozent. 
2 Die Beiträge der Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber nicht beitragspflichtig ist, 
können nach Artikel 14 Absatz 1 erhoben werden, wenn der Arbeitgeber dem zu-
stimmt. In diesem Falle beträgt der Beitragssatz für den Arbeitgeber und den Arbeit-
nehmer je 4,35 Prozent des massgebenden Lohnes. 
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§ Reform der Altersvorsorge 2020. BG 

7 

Art. 8 Beiträge von Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
1. Grundsatz 

1 Vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird ein Beitrag von 
8,1 Prozent erhoben. Das Einkommen wird für die Berechnung des Beitrages auf die 
nächsten 100 Franken abgerundet. Beträgt es weniger als 56 400 Franken, aber 
mindestens 9400 Franken im Jahr, so vermindert sich der Beitragssatz nach einer 
sinkenden Skala bis auf 4,35 Prozent; der Bundesrat legt die Skala fest. 
2 Beträgt das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 9300 Franken oder 
weniger im Jahr, so hat der Versicherte den Mindestbeitrag von 405 Franken im Jahr 
zu entrichten, es sei denn, dieser Betrag sei bereits auf seinem massgebenden Lohn 
entrichtet worden. In diesem Fall kann er verlangen, dass der Beitrag für die selbst-
ständige Erwerbstätigkeit zum untersten Satz der sinkenden Skala erhoben wird. 

Art. 9 Abs. 2 und 2bis 
2 Das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird ermittelt, indem vom 
rohen Einkommen die geschäfts- oder berufsmässig begründeten Kosten abgezogen 
werden, insbesondere: 

a. Zinsen auf Geschäftsschulden, mit Ausnahme der Zinsen auf Beteiligungen 
nach Artikel 18 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 199014 
über die direkte Bundessteuer (DBG); 

b. die der Entwertung entsprechenden Abschreibungen und Rückstellungen 
nach den Artikeln 28 Absätze 1 und 2 und 29 DBG; 

c. die in der Bemessungsperiode eingetretenen und verbuchten Verluste auf 
Geschäftsvermögen; 

d. die vom Geschäftsinhaber in der Bemessungsperiode vorgenommenen Zu-
wendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Personals, so-
fern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist; 

e. die laufenden Beiträge an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, soweit 
sie dem üblichen Arbeitgeberanteil entsprechen. 

2bis Zusätzlich abziehbar ist der Zins des im Betrieb eingesetzten eigenen Kapitals; 
der Zinssatz entspricht der jährlichen Durchschnittsrendite der Anleihen der nicht 
öffentlichen inländischen Schuldner in Schweizer Franken. 

Einfügen vor Art. 9bis 

Art. 9a 3. Zeitliche Bemessung 
1 Die Beiträge werden für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Als Beitragsjahr gilt das 
Kalenderjahr. 
2 Für die Bemessung der Beiträge massgebend ist das Einkommen nach dem Ergeb-
nis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres. Stimmt das Geschäftsjahr 
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Art. 8 Beiträge von Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
1. Grundsatz 

1 Vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird ein Beitrag von 
8,1 Prozent erhoben. Das Einkommen wird für die Berechnung des Beitrages auf die 
nächsten 100 Franken abgerundet. Beträgt es weniger als 56 400 Franken, aber 
mindestens 9400 Franken im Jahr, so vermindert sich der Beitragssatz nach einer 
sinkenden Skala bis auf 4,35 Prozent; der Bundesrat legt die Skala fest. 
2 Beträgt das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 9300 Franken oder 
weniger im Jahr, so hat der Versicherte den Mindestbeitrag von 405 Franken im Jahr 
zu entrichten, es sei denn, dieser Betrag sei bereits auf seinem massgebenden Lohn 
entrichtet worden. In diesem Fall kann er verlangen, dass der Beitrag für die selbst-
ständige Erwerbstätigkeit zum untersten Satz der sinkenden Skala erhoben wird. 

Art. 9 Abs. 2 und 2bis 
2 Das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird ermittelt, indem vom 
rohen Einkommen die geschäfts- oder berufsmässig begründeten Kosten abgezogen 
werden, insbesondere: 

a. Zinsen auf Geschäftsschulden, mit Ausnahme der Zinsen auf Beteiligungen 
nach Artikel 18 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 199014 
über die direkte Bundessteuer (DBG); 

b. die der Entwertung entsprechenden Abschreibungen und Rückstellungen 
nach den Artikeln 28 Absätze 1 und 2 und 29 DBG; 

c. die in der Bemessungsperiode eingetretenen und verbuchten Verluste auf 
Geschäftsvermögen; 

d. die vom Geschäftsinhaber in der Bemessungsperiode vorgenommenen Zu-
wendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Personals, so-
fern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist; 

e. die laufenden Beiträge an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, soweit 
sie dem üblichen Arbeitgeberanteil entsprechen. 

2bis Zusätzlich abziehbar ist der Zins des im Betrieb eingesetzten eigenen Kapitals; 
der Zinssatz entspricht der jährlichen Durchschnittsrendite der Anleihen der nicht 
öffentlichen inländischen Schuldner in Schweizer Franken. 

Einfügen vor Art. 9bis 

Art. 9a 3. Zeitliche Bemessung 
1 Die Beiträge werden für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Als Beitragsjahr gilt das 
Kalenderjahr. 
2 Für die Bemessung der Beiträge massgebend ist das Einkommen nach dem Ergeb-
nis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres. Stimmt das Geschäftsjahr 
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nicht mit dem Beitragsjahr überein, so wird das Einkommen nicht in ein Jahresein-
kommen umgerechnet. 
3 Für den Zinsabzug nach Artikel 9 Absatz 2bis wird das am Ende des Geschäftsjah-
res im Betrieb eingesetzte eigene Kapital berücksichtigt. 

Art. 10 Sachüberschrift, Abs. 1, 1bis und 5 
 Grundsatz 
1 Nichterwerbstätige bezahlen Beiträge nach ihren sozialen Verhältnissen. Diese 
bestimmen sich nach dem Vermögen und Renteneinkommen. Bei verheirateten 
Personen ist die Hälfte des ehelichen Vermögens und Renteneinkommens zu be-
rücksichtigen. 
1bis Der Mindestbeitrag beträgt 405 Franken, der Höchstbeitrag entspricht dem 
50-fachen Mindestbeitrag. Erwerbstätige, die im Kalenderjahr, gegebenenfalls mit 
Einschluss des Arbeitgeberbeitrags, weniger als 405 Franken entrichten, gelten als 
Nichterwerbstätige. Der Bundesrat kann den Grenzbetrag nach den sozialen Ver-
hältnissen des Versicherten erhöhen, wenn dieser nicht dauernd voll erwerbstätig ist. 
5 Die kantonalen Steuerbehörden melden das ermittelte Renteneinkommen und das 
Vermögen der Nichterwerbstätigen den Ausgleichskassen. 

Art. 10a Zeitliche Bemessung 
1 Die Beiträge werden für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Als Beitragsjahr gilt das 
Kalenderjahr. 
2 Bei ganzjähriger Beitragspflicht bemessen sich die Beiträge aufgrund des im 
Beitragsjahr erzielten Renteneinkommens und des Vermögens am 31. Dezember. 
Das Renteneinkommen wird nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet, wenn es 
nur während eines Teils des Jahres erzielt wird. 
3 Dauert die Beitragspflicht weniger als ein Jahr, so werden die Beiträge im Verhält-
nis zur Dauer der Beitragspflicht bemessen. Massgebend sind das auf ein Jahresein-
kommen umgerechnete Renteneinkommen und das von den Steuerbehörden für das 
Beitragsjahr ermittelte Vermögen. 
4 Der Bundesrat kann vorsehen, dass bei einer Beitragspflicht, die wegen des Errei-
chens des Referenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 weniger als ein Jahr dauert, das 
Vermögen am Ende der Beitragspflicht massgebend ist, sofern dieses vom Vermö-
gen, welches die Steuerbehörden ermittelt haben, erheblich abweicht. 

Art. 13 Höhe des Arbeitgeberbeitrages 
Der Arbeitgeberbeitrag beträgt 4,35 Prozent der Summe der an beitragspflichtige 
Personen bezahlten massgebenden Löhne. 
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Art. 14 Abs. 2, 5 und 6 
2 Die Beiträge vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit, die Beiträge 
der Nichterwerbstätigen sowie die Beiträge der Arbeitnehmer ohne beitragspflich-
tige Arbeitgeber sind periodisch festzusetzen und zu entrichten. 
5 Der Bundesrat kann bestimmen, dass auf einem jährlichen massgebenden Lohn bis 
zum Betrag der maximalen monatlichen Altersrente nach Artikel 34 keine Beiträge 
entrichtet werden müssen; er kann diese Möglichkeit für bestimmte Tätigkeiten 
ausschliessen. Der Arbeitnehmer kann jedoch in jedem Fall verlangen, dass der 
Arbeitgeber die Beiträge entrichtet. 
6 Der Bundesrat kann zudem bestimmen, dass auf einem jährlichen Einkommen aus 
einer nebenberuflich ausgeübten selbstständigen Erwerbstätigkeit bis zum Betrag 
der maximalen monatlichen Altersrente nach Artikel 34 nur auf Verlangen des 
Versicherten Beiträge erhoben werden. 

Art. 21 Referenzalter und Altersrente 
1 Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch 
auf eine Altersrente nach Artikel 34a ohne Abzüge oder Zuschläge. 
2 Der Anspruch entsteht am ersten Tag des Monats, welcher dem Erreichen des 
Referenzalters folgt. Er erlischt mit dem Tod. 

Art. 24b zweiter Satz 
… Artikel 40b bleibt vorbehalten. 

Art. 29bis Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung 
1 Die Berechnung der Rente erfolgt bei Erreichen des Referenzalters. 
2 Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erzie-
hungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt 
des Versicherungsfalles (Alter oder Tod) berücksichtigt. 
3 Beitragslücken, die nicht durch einen Vorbezug entstanden sind, können aufgefüllt 
werden durch Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 
20. Altersjahres zurückgelegt wurden. 
4 Beitragslücken, die durch einen Vorbezug entstanden sind, können durch Beitrags-
zeiten zwischen dem Beginn des Vorbezugs und dem Referenzalter aufgefüllt wer-
den. 
5 Nach einem Vorbezug wird die Rente bei Erreichen des Referenzalters unter 
Berücksichtigung von Absatz 4 neu berechnet. 
6 Nach Erreichen des Referenzalters können zudem Beitragslücken während fünf 
Jahren durch Beitragszeiten aufgefüllt werden, sofern das während dieser Zeit erziel-
te Erwerbseinkommen mindestens 25 Prozent des durchschnittlichen massgebenden 
Jahreseinkommens nach Artikel 29quater beträgt. 
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7 Hat die anspruchsberechtigte Person nach Erreichen des Referenzalters Beitrags-
zeiten zurückgelegt, so kann sie bis fünf Jahre nach Erreichen des Referenzalters 
einmal eine neue Berechnung ihrer Rente verlangen. Bei der Neuberechnung werden 
zusätzlich die Erwerbseinkommen berücksichtigt, die die anspruchsberechtigte 
Person während dieser Beitragszeiten erzielt hat. 
8 Der Bundesrat regelt das Verfahren sowie die Anrechnung der Zusatzjahre und der 
Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs. 

Art. 29quinquies Abs. 3 Bst. a, b, d und e sowie 4 Bst. a 
3 Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen 
Ehe erzielt haben, werden geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerech-
net. Die Einkommensteilung wird vorgenommen: 

a. wenn beide Ehegatten das Referenzalter erreicht haben; 
b. wenn eine verwitwete Person das Referenzalter erreicht; 
d. wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung 

haben; oder 
e. wenn ein Ehegatte einen Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung 

hat und der andere Ehegatte das Referenzalter erreicht. 
4 Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkom-
men: 

a. aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres 
und dem 31. Dezember vor dem Tag, an dem der erste Ehegatte das Refe-
renzalter erreicht; und 

Art. 29sexies Abs. 3 zweiter Satz 
3 … Der Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften für die Zeit zwischen dem 
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor dem 
Tag, an dem der erste Ehegatte das Referenzalter erreicht. 

Art. 29septies Abs. 6 zweiter Satz 
6 … Der Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften für die Zeit zwischen dem 
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor dem 
Tag, an dem der erste Ehegatte das Referenzalter erreicht. 

Art. 33ter Abs. 1 
1 Der Bundesrat passt die ordentlichen Renten und den Betrag nach Artikel 34a in 
der Regel alle zwei Jahre auf Beginn des Kalenderjahres der Lohn- und Preisent-
wicklung an, indem er auf Antrag der Eidgenössischen Kommission für die Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung den Rentenindex neu festsetzt. 
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Art. 34 Sachüberschrift  
 1. Berechnung der Vollrenten 

Art. 34a 1a. Höhe der Vollrenten 
Die nach Artikel 34 berechnete Altersrente wird um 70 Franken erhöht. 

Art. 35 Sachüberschrift, Abs. 1, 1bis und 3 
 2. Summe der Renten eines Ehepaares 
1 Die Summe der Altersrenten nach Artikel 34a eines Ehepaares beträgt maximal 
155 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente nach Artikel 34a, wenn beide Ehe-
gatten Anspruch auf eine Altersrente oder einen Anteil davon haben. 
1bis Der Bundesrat regelt das Zusammentreffen von Altersrenten und Invalidenren-
ten. 
3 Die Altersrenten nach Artikel 34a sind im Verhältnis ihrer Anteile an der Summe 
der ungekürzten Altersrenten nach Artikel 34a zu kürzen. Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten, insbesondere die Kürzung der Altersrenten nach Artikel 34a bei Versi-
cherten mit unvollständiger Beitragsdauer. 

Art. 35bis 3. Zuschlag für verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von 
Altersrenten 

Verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten haben Anspruch auf einen 
Zuschlag von 20 Prozent zu ihrer Rente nach Artikel 34a. Rente und Zuschlag 
dürfen den Höchstbetrag der Altersrente nach Artikel 34a nicht übersteigen. 

Art. 35ter 4. Kinderrente 

1 Die Kinderrente beträgt 40 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen 
Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente nach Artikel 34a. Haben beide Eltern-
teile Anspruch auf eine Kinderrente, so sind die beiden Kinderrenten zu kürzen, 
soweit ihre Summe 60 Prozent der maximalen Altersrente nach Artikel 34a über-
steigt. Für die Durchführung der Kürzung ist Artikel 35 sinngemäss anwendbar. 
2 Wird ein Anteil der Altersrente nach Artikel 39 Absatz 1 aufgeschoben, so wird 
die Kinderrente im gleichen prozentualen Umfang aufgeschoben. 

Art. 36 5. Witwen- oder Witwerrente 
Die Witwen- oder Witwerrente beträgt 80 Prozent der dem massgebenden durch-
schnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente nach Artikel 34. 

Art. 37 6. Waisenrente  
1 Die Waisenrente beträgt 40 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen 
Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente nach Artikel 34. Die Waisenrente von 
Kindern, die nur zum verstorbenen Elternteil in einem Kindesverhältnis standen, 
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beträgt 60 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen 
entsprechenden Altersrente nach Artikel 34. 
2 Sind die Eltern gestorben, so sind die Waisenrenten zu kürzen, soweit ihre Summe 
60 Prozent der maximalen Altersrente nach Artikel 34 übersteigt. Für die Durchfüh-
rung der Kürzung ist Artikel 35 sinngemäss anwendbar. 
3 Findelkinder erhalten eine Waisenrente in Höhe von 60 Prozent der maximalen 
Altersrente nach Artikel 34. 

Art. 37bis 7. Zusammentreffen von Waisen- und Kinderrenten 
1 Sind für das gleiche Kind die Voraussetzungen sowohl für eine Waisenrente als 
auch für eine Kinderrente erfüllt, so beträgt die Summe der beiden Renten höchstens 
60 Prozent der maximalen Altersrente nach Artikel 34a. Für die Durchführung der 
Kürzung ist Artikel 35 sinngemäss anwendbar. 
2 Der Bundesrat regelt das Zusammentreffen von Kinder- und Waisenrenten der 
AHV mit Kinderrenten der IV. 

Gliederungstitel vor Art. 39 
Betrifft nur den italienischen Text. 

Art. 39 Aufschub des Bezugs der Altersrente 
1 Personen, die Anspruch auf eine ordentliche Altersrente haben, können den Beginn 
des Bezugs der ganzen Rente oder eines Anteils zwischen 20 und 80 Prozent davon 
um mindestens ein Jahr, höchstens aber um fünf Jahre aufschieben. Innerhalb dieser 
Frist können sie die Rente jederzeit auf den Anfang des Folgemonats abrufen. 
2 Personen, die den Bezug eines Anteils der Rente aufgeschoben haben, können ein-
mal die Senkung des Anteils verlangen. Die Erhöhung des aufgeschobenen Anteils 
ist ausgeschlossen. 
3 Die aufgeschobene Altersrente beziehungsweise der Anteil davon wird um den 
versicherungstechnischen Gegenwert der aufgeschobenen Leistungen erhöht. 
4 Der Bundesrat setzt die Erhöhungsfaktoren einheitlich fest und ordnet das Verfah-
ren. Er kann einzelne Rentenarten vom Aufschub ausschliessen. Er überprüft die Er-
höhungsfaktoren mindestens alle zehn Jahre. 

Art. 40 Vorbezug der Altersrente 
1 Personen, welche die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine ordentliche 
Altersrente erfüllen, können ab dem vollendeten 62. Altersjahr die ganze Rente oder 
einen Anteil zwischen 20 und 80 Prozent davon vorbeziehen. Sie können den Vorbe-
zug der Rente jederzeit auf den Anfang des Folgemonats abrufen. Der Vorbezug gilt 
nur für zukünftige Leistungen und kann nicht widerrufen werden. 
2 Personen, die den Bezug eines Anteils der Rente vorbezogen haben, können einmal 
die Erhöhung des Anteils verlangen. Die Erhöhung gilt nur für zukünftige Leistun-
gen. Sie kann nicht widerrufen werden. 
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3 Während der Dauer des Rentenvorbezugs werden keine Kinderrenten ausgerichtet. 
4 In Abweichung von Artikel 29ter Absatz 1 ist bei einem Rentenvorbezug die Bei-
tragsdauer nicht vollständig. Die vorbezogene Rente beruht auf der Anzahl Beitrags-
jahre bei Beginn des Rentenvorbezugs und entspricht einer Teilrente mit unvollstän-
diger Beitragsdauer. 
5 Die Rente wird auf den ersten Tag des Monats berechnet, in dem der Vorbezug 
beginnt. Bei Erreichen des Referenzalters wird sie nach Artikel 29bis Absatz 5 neu 
berechnet. 
6 Der Bundesrat regelt die Berechnung der vorbezogenen Rente in Sonderfällen. 

Art. 40a Kumulation von vorbezogener Altersrente und Rente 
der Invalidenversicherung 

1 Personen, die Anspruch auf einen Bruchteil einer ganzen Rente der Invalidenversi-
cherung (Art. 28 Abs. 2 IVG15) haben, können ergänzend einen Anteil ihrer Alters-
rente vorbeziehen. Als Vorbezug gilt nur der Betrag, der die Invalidenrente über-
steigt. 
2 Die Summe der beiden Renten darf den Betrag der entsprechenden ganzen Alters-
rente nicht übersteigen. 

Art. 40b Kumulation von vorbezogener Altersrente und Witwen- oder 
Witwerrente 

1 Personen, die Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben, können in Ab-
weichung von Artikel 24b ergänzend einen Anteil ihrer Altersrente vorbeziehen. Als 
Vorbezug gilt nur der Betrag, der die Witwen- oder Witwerrente übersteigt. 
2 Die Summe der beiden Renten darf den Betrag der entsprechenden ganzen Alters-
rente nicht übersteigen. 
3 Artikel 35bis ist auf den vorbezogenen Anteil der Altersrente nicht anwendbar. 

Art. 40c Kürzung der Altersrente bei Vorbezug 
1 Die vorbezogene Altersrente wird um den versicherungstechnischen Gegenwert 
der vorbezogenen Leistung gekürzt. 
2 Der Bundesrat legt die Kürzungssätze nach versicherungstechnischen Grundsätzen 
einheitlich fest und ordnet das Verfahren. Er überprüft die Kürzungssätze mindes-
tens alle zehn Jahre. 

Art. 40d Kombination von Vorbezug und Aufschub der Altersrente  
1 Personen, die einen Anteil ihrer Altersrente vorbezogen haben, können den restli-
chen Anteil ihrer Rente bis längstens fünf Jahre nach dem Referenzalter aufschie-
ben. 
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2 Der aufgeschobene Anteil der Rente kann nicht gesenkt werden, wenn der vorbe-
zogene Anteil während der Vorbezugsdauer bereits einmal erhöht worden ist. 

Art. 43bis Abs. 1 zweiter Satz und 4 
1 … Dem Bezug einer Altersrente ist der Vorbezug einer ganzen Altersrente gleich-
gestellt. 
4 Hat eine hilflose Person am Ende des Monats, in welchem sie das Referenzalter 
erreicht, oder bis zum Zeitpunkt, in welchem sie eine ganze Rente vorbezieht, eine 
Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung bezogen, so wird ihr die Entschä-
digung mindestens im bisherigen Betrag weiter gewährt. 

Art. 43ter Assistenzbeitrag 
Hat eine Person am Ende des Monats, in welchem sie das Referenzalter erreicht, 
oder bis zum Zeitpunkt, in welchem sie eine ganze Rente vorbezieht, einen Assis-
tenzbeitrag der Invalidenversicherung bezogen, so wird ihr der Assistenzbeitrag 
höchstens im bisherigen Umfang weiter gewährt. Für den Anspruch und den Um-
fang gelten die Artikel 42quater–42octies IVG16 sinngemäss. 

Art. 43quinquies 
Aufgehoben 

Art. 52 Abs. 7 
7 Die Ersatzforderung ist zu verzinsen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der 
Verzinsung. 

Art. 58 Abs. 2 dritter Satz, 4 und 5 
2 … Zu Vorstandsmitgliedern dürfen nur Personen gewählt werden, die der Aus-
gleichskasse als Versicherte oder Arbeitgeber angeschlossen sind. 
4 Dem Kassenvorstand obliegen: 

a. die interne Organisation der Kasse; 
b. die Ernennung des Kassenleiters; 
c. die Festsetzung der Verwaltungskostenbeiträge; 
d. die Anordnung der Kassenrevisionen und der Arbeitgeberkontrollen; 
e. die Genehmigung von Jahresrechnung und Jahresbericht. 

5 Dem Kassenvorstand können durch das Reglement weitere Aufgaben und Befug-
nisse übertragen werden. 
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Art. 62 Abs. 2 zweiter Satz 
Aufgehoben 

Art. 64 Abs. 2bis, 2ter und 3bis 
2bis Versicherte, die ihre Erwerbstätigkeit vor Erreichen des Referenzalters aufgeben 
und weiterhin beitragspflichtig sind, bleiben als Nichterwerbstätige der bisher zu-
ständigen Ausgleichskasse angeschlossen, sofern sie eine vom Bundesrat fest-
gesetzte Altersgrenze erreicht haben. 
2ter Der Bundesrat kann bestimmen, dass nichterwerbstätige beitragspflichtige Perso-
nen derselben Ausgleichskasse angehören wie ihre Ehegatten, sofern diese nichter-
werbstätig sind oder eine Rente beziehen. 
3bis Die nach Artikel 1c Absatz 1 Buchstabe c versicherten Personen gehören der 
gleichen Ausgleichskasse an wie ihre Ehegatten. 

Art. 64a erster Satz 
Zuständig für die Festsetzung und Auszahlung der Renten von Ehepaaren ist die 
Ausgleichskasse, welcher die Auszahlung der Rente des Ehegatten obliegt, der die 
Altersrente zuerst bezieht; Artikel 62 Absatz 2 bleibt vorbehalten. … 

Art. 70 Abs. 1bis 
1bis Die Ersatzforderung ist zu verzinsen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der 
Verzinsung. 

Art. 102 Abs. 1 Bst. b, c, e und f 
1 Die Leistungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung werden finanziert 
durch: 

b. den Beitrag des Bundes; 
c.  die Vermögenserträge des AHV-Ausgleichsfonds; 
e. die Erträge zugunsten der Versicherung aus den Erhöhungen der Mehrwert-

steuersätze nach Artikel 130 Absätze 3 und 3ter BV; 
f. den Ertrag aus der Spielbankenabgabe. 

Art. 104 Finanzierung des Bundesbeitrags 
1 Zur Finanzierung des Bundesbeitrags werden zuerst die Erträge aus der Belastung 
des Tabaks und der gebrannten Wasser verwendet. 
2 Der fehlende Betrag wird mit allgemeinen Mitteln gedeckt. 

Art. 107 Abs. 3 
Aufgehoben 
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Art. 110a Wahrung des finanziellen Gleichgewichts 
1 Der Stand des AHV-Ausgleichsfonds darf in der Regel nicht unter 80 Prozent einer 
Jahresausgabe sinken. 
2 Der Bundesrat prüft regelmässig, ob sich die finanzielle Entwicklung der Versiche-
rung im Gleichgewicht befindet. Ist absehbar, dass der Stand des Fonds innerhalb 
der nächsten drei Jahre unter 80 Prozent einer Jahresausgabe sinken wird, so unter-
breitet der Bundesrat der Bundesversammlung innert einem Jahr ab Veröffentli-
chung der Jahresrechnung Stabilisierungsmassnahmen.  

Gliederungstitel vor Art. 111 und Art. 111 
Aufgehoben 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 17. März 2017 
(Reform der Altersvorsorge 2020) 

a. Versicherungsunterstellung 
1 Für Personen, die beim Inkrafttreten der Änderung vom 17. März 2017 der Versi-
cherung nach bisherigem Recht unterstellt sind, gilt für die Versicherungsunterstel-
lung weiterhin das bisherige Recht. 
2 Personen, die nach dem bisherigen Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe a17 oder c18 
versichert sind, können für die Versicherungsunterstellung verlangen, dass das neue 
Recht auf sie angewendet wird. 

b. Beitragssätze, Mindestbeiträge und Grenzbeträge 
Bis zur Vereinheitlichung des Referenzalters von Männern und Frauen bei 65 Jahren 
nach Artikel 21 Absatz 1 gelten die Beitragssätze, Mindestbeiträge und Grenzbe-
träge in den Artikeln 2, 5, 6, 8, 10 und 13 nach bisherigem Recht. Anpassungen der 
Grenzbeträge und Mindestbeiträge nach Artikel 9bis bleiben vorbehalten.  

c. Referenzalter der Frauen 
Das Referenzalter der Frauen beträgt ab dem: 

a. 1. Januar des Jahres des Inkrafttretens der Änderung: 64 Jahre und 
3 Monate; 

b. 1. Januar des ersten Jahres nach Inkrafttreten der Änderung: 64 Jahre und 
6 Monate; 

c. 1. Januar des zweiten Jahres nach Inkrafttreten der Änderung: 64 Jahre und 
9 Monate; 

d. 1. Januar des dritten Jahres nach Inkrafttreten der Änderung: 65 Jahre. 

  

17 Entspricht Art. 1 Abs. 1 Bst. a in der Fassung vom 7. Okt. 1994 (AS 1996 2466) 
18 Entspricht Art. 1 Abs. 1 Bst. c in der Fassung vom 23. Juni 2000 (AS 2000 2677) 
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d. Erhöhung der Altersrente 
Artikel 34a tritt am 1. Januar des ersten Jahres nach Inkrafttreten der Änderung vom 
17. März 2017 in Kraft. Er gilt für die nach seinem Inkrafttreten neu entstehenden 
Renten. 

e. Summe der Renten eines Ehepaares 
Artikel 35 tritt am 1. Januar des ersten Jahres nach Inkrafttreten der Änderung vom 
17. März 2017 in Kraft. Er gilt für alle nach seinem Inkrafttreten neu entstehenden 
Renten. Er gilt auch für laufende Altersrenten von Personen, deren Ehegatte nach 
dem Inkrafttreten der Änderung vom 17. März 2017 einen Anspruch auf eine Alters-
rente erwirbt. 

5. Bundesgesetz vom 19. Juni 195919 über die Invalidenversicherung 

Art. 1b 
Versichert nach Massgabe dieses Gesetzes sind Personen, die nach den Artikeln 1a–
2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194620 über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHVG) obligatorisch oder freiwillig versichert sind. 

Art. 3 Abs. 1bis vierter Satz 
1bis … Artikel 9bis AHVG gilt sinngemäss. 

Art. 9 Abs. 2 Bst. b 
2 Personen, die der Versicherung nicht oder nicht mehr unterstellt sind, haben höchs-
tens bis zum 20. Altersjahr Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, sofern min-
destens ein Elternteil: 

b. während einer Erwerbstätigkeit im Ausland obligatorisch versichert ist: 
1. nach Artikel 1a Buchstabe e AHVG21, 
2. nach Artikel 1c Absatz 1 Buchstabe a AHVG, oder 
3. aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung. 

Art. 10 Abs. 3 
3 Der Anspruch erlischt, sobald eine versicherte Person eine ganze Altersrente nach 
Artikel 40 Absatz 1 AHVG22 vorbezieht, spätestens aber am Ende des Monats, in 
dem sie das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG erreicht. 

  

19 SR 831.20 
20 SR 831.10 
21 SR 831.10 
22 SR 831.10 
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Art. 22 Abs. 4 zweiter Satz 
4 … Der Anspruch erlischt, sobald eine versicherte Person eine ganze Altersrente 
nach Artikel 40 Absatz 1 AHVG23 vorbezieht, spätestens aber am Ende des Monats, 
in dem sie das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG erreicht. 

Art. 30 Erlöschen des Anspruchs 
Der Rentenanspruch erlischt: 

a. mit dem Vorbezug der ganzen Altersrente nach Artikel 40 Absatz 1 
AHVG24; 

b. mit der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente bei Erreichen des Re-
ferenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG; 

c. mit dem Tod. 

Art. 37 Abs. 1 und 1bis 

1 Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung nach Artikel 34 AHVG25. Artikel 34a AHVG ist nicht anwendbar. 
1bis Die Summe der beiden Invalidenrenten eines Ehepaares beträgt maximal 150 
Prozent des Höchstbetrages der Invalidenrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf 
eine Invalidenrente haben. Artikel 35 Absätze 2 und 3 AHVG gilt sinngemäss. 

Art. 42 Abs. 4 und 4bis 
4 Die Hilflosenentschädigung wird frühestens ab der Geburt gewährt. Nach Vollen-
dung des ersten Lebensjahres richtet sich der Beginn des Anspruchs nach Artikel 28 
Absatz 1. 
4bis Der Anspruch auf Hilflosenentschädigung erlischt spätestens am Ende des 
Monats:  

a. der dem Monat vorangeht, in dem die versicherte Person eine ganze Alters-
rente nach Artikel 40 Absatz 1 AHVG26 vorbezieht;  

b. in dem die versicherte Person das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 
AHVG erreicht. 

Art. 42septies Abs. 3 Bst. b 
3 Der Anspruch erlischt zum Zeitpunkt: 

b. in dem die versicherte Person eine ganze Altersrente nach Artikel 40 Ab-
satz 1 AHVG27 vorbezieht oder das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 
AHVG erreicht; oder 

  

23 SR 831.10 
24 SR 831.10 
25 SR 831.10 
26 SR 831.10 
27 SR 831.10 
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Art. 74 Abs. 2 
2 Die Beiträge werden weiterhin ausgerichtet, wenn die betroffenen Invaliden das 
Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG28 erreichen. 

Art. 80 
Der Bundesrat prüft regelmässig, ob sich die finanzielle Entwicklung der Versiche-
rung im Gleichgewicht befindet. Er stellt nötigenfalls Antrag auf Änderung des 
Gesetzes. 

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. März 2017 
(Reform der Altersvorsorge 2020) 
Für Personen, die nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer 1 in der Fassung vom 
6. Oktober 200629 anspruchsberechtigt sind, gilt weiterhin das bisherige Recht. 

6. Bundesgesetz vom 6. Oktober 200630 über Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

Art. 4 Abs. 1 Bst. abis, aquater und b Ziff. 2  
1 Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG31) in der 
Schweiz haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie: 

abis. Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente der AHV haben, solange sie 
das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 20. De-
zember 194632 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) 
noch nicht erreicht haben; 

aquater.  Anspruch auf eine Waisenrente der AHV haben; 
b. Anspruch hätten auf eine Rente der AHV, wenn:  

2. die verstorbene Person diese Mindestbeitragsdauer erfüllt hätte und die 
verwitweten oder verwaisten Personen das Referenzalter noch nicht er-
reicht haben; 

Art. 11 Abs. 1 Bst. dbis und dter, 1ter und 1quater 
1 Als Einnahmen werden angerechnet: 

dbis. bei einem Rentenaufschub nach Artikel 39 Absatz 1 AHVG33: anstelle der 
anteiligen Rente die ganze Rente; 

  

28 SR 831.10 
29 AS 2007 5129 
30 SR 831.30 
31 SR 830.1 
32 SR 831.10 
33  SR 831.10 
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dter. bei einem Rentenvorbezug nach Artikel 40 Absatz 1 AHVG: unabhängig 
vom bezogenen Anteil die ganze Rente; 

1ter Personen, die einen Anteil der Rente nach Artikel 40 Absatz 1 AHVG in Kumu-
lation mit einer Invalidenrente (Art. 40a AHVG) oder einer Hinterlassenenrente 
(Art. 40b AHVG) vorbeziehen, gelten für die Anrechnung des Reinvermögens nach 
Absatz 1 Buchstabe c nicht als Altersrentnerinnen oder Altersrentner. 
1quater Der Bundesrat regelt die Anrechnung von Einnahmen in Fällen, in denen der 
Rentenvorbezug nach Artikel 40 Absatz 1 AHVG kumuliert wird mit dem Bezug 
einer Invalidenrente (Art. 40a AHVG) oder einer Hinterlassenenrente (Art. 40b 
AHVG). 

Art. 13 Abs. 3 
3 Der Bundesbeitrag wird zuerst aus den zweckgebundenen Erträgen aus der Belas-
tung des Tabaks und der gebrannten Wasser finanziert. Der fehlende Betrag wird mit 
allgemeinen Mitteln gedeckt. 

7. Bundesgesetz vom 25. Juni 198234 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

Ersatz von Ausdrücken 
1 In den Artikeln 30b, 33a Absatz 3, 41 Absatz 2, 51a Absatz 5 und 52 Absatz 4 
sowie Buchstabe b der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 17. Dezember 
2010 wird «des Obligationenrechts» ersetzt durch «OR». 
2 In den Artikeln 33b Sachüberschrift und 34a Absatz 4 wird «ordentliches Rentenal-
ter» ersetzt durch «Referenzalter». 

Art. 1 Abs. 2 und 3  
2 Betrifft nur den französischen Text. 
3 Der Bundesrat präzisiert die Grundsätze der Angemessenheit, der Kollektivität, der 
Gleichbehandlung, der Planmässigkeit sowie des Versicherungsprinzips. 

Art. 4 Abs. 3bis und 4 
3bis Arbeitnehmer in Berufen mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen 
nach Artikel 2 Absatz 4 können sich mit Zustimmung des Arbeitgebers wie Selbst-
ständigerwerbende nach Absatz 3 versichern. 
4 Die von den Selbstständigerwerbenden und Arbeitnehmern nach Absatz 3bis ge-
leisteten Beiträge und Einlagen in die Vorsorgeeinrichtung müssen dauernd der 
beruflichen Vorsorge dienen. 

  

34 SR 831.40 
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Art. 5 Abs. 2 zweiter Satz 
2 … Die Artikel 51a, 56 Absatz 1 Buchstaben c und d und 59 Absatz 2 sowie die 
Bestimmungen über die finanzielle Sicherheit (Art. 65 Abs. 1, 2 und 2bis, 65c, 65d 
Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, Art. 65e, 67, 71 und 72a–72g) gelten auch 
für die nicht registrierten Vorsorgeeinrichtungen, die dem Freizügigkeitsgesetz vom 
17. Dezember 199335 (FZG) unterstellt sind. 

Art. 8 Koordinierter Lohn 
1 Unterstehen Arbeitnehmer der obligatorischen Versicherung nach Artikel 2 Absatz 
1, so ist der koordinierte Lohn versichert. Dieser berechnet sich, indem vom Teil des 
Jahreslohns bis 84 600 Franken (oberer Grenzbetrag) ein Koordinationsabzug von 
40 Prozent abgezogen wird. 
2 Der Koordinationsabzug entspricht mindestens der minimalen und höchstens 
75 Prozent der maximalen Altersrente der AHV. 
3 Sinkt der Jahreslohn vorübergehend wegen Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, 
Mutterschaft oder aus ähnlichen Gründen, so behält der bisherige koordinierte Lohn 
mindestens solange Gültigkeit, als die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers 
nach Artikel 324a des Obligationenrechts36 (OR) bestehen würde oder ein Mutter-
schaftsurlaub nach Artikel 329f OR dauert. Die versicherte Person kann jedoch die 
Herabsetzung des koordinierten Lohnes verlangen. 

Art. 9 Anpassung an die AHV 
Der Bundesrat kann die in den Artikeln 2, 7, 8 und 46 erwähnten Grenzbeträge den 
Erhöhungen der minimalen Altersrente der AHV nach Artikel 34 Absatz 5 AHVG37 
anpassen. Bei der oberen Grenze des koordinierten Lohnes kann dabei auch die 
allgemeine Lohnentwicklung berücksichtigt werden. 

Art. 10 Abs. 2 Bst. a 
2 Unter Vorbehalt von Artikel 8 Absatz 3 endet die Versicherungspflicht, wenn: 

a. das Referenzalter nach Artikel 13 Absatz 1 erreicht wird; 

Art. 13 Referenz-, Mindest- und Höchstalter 
1 Das Referenzalter der beruflichen Vorsorge entspricht dem Referenzalter nach 
Artikel 21 Absatz 1 AHVG38. 
2 Die Vorsorgeeinrichtung kann ein von diesem Referenzalter abweichendes regle-
mentarisches Referenzalter vorsehen; dieses darf höchstens fünf Jahre tiefer oder 
fünf Jahre höher liegen. 

  

35 SR 831.42 
36 SR 220 
37 SR 831.10 
38 SR 831.10 
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3 Sieht die Vorsorgeeinrichtung ein tieferes reglementarisches Referenzalter als das 
gesetzlich vorgesehene vor, so muss die reglementarische Altersrente bei Erreichen 
des reglementarischen Referenzalters mindestens der Altersrente im Referenzalter 
gemäss den Mindestvorschriften dieses Gesetzes entsprechen. 
4 Das Mindestalter für den Bezug der Altersleistung ist 62 Jahre. Die Vorsorgeein-
richtung kann ein tieferes reglementarisches Mindestalter festlegen; dieses muss 
mindestens 60 Jahre betragen und darf den Vorbezug für höchstens fünf Jahre er-
möglichen. Sie kann einen Vorbezug von mehr als fünf Jahren vorsehen:  

a. bei kollektiv finanzierten Rücktrittsmodellen; 
b. bei betrieblichen Restrukturierungen sowie bei Arbeitsverhältnissen, in de-

nen frühere Altersrücktritte aus Gründen der öffentlichen Sicherheit not-
wendig sind; in diesen Fällen kann die Vorsorgeeinrichtung den Bezug der 
Altersleistung vor Vollendung des 60. Altersjahres vorsehen. 

5 Die Altersleistung wird spätestens fünf Jahre nach dem Referenzalter fällig. 

Art. 13a Teilbezug der Altersleistung 
1 Die versicherte Person kann die Altersleistung als Rente abgestuft in bis zu drei 
Schritten beziehen. Die Vorsorgeeinrichtung kann mehr Schritte zulassen. 
2 Der Bezug der Altersleistung in Kapitalform ist in höchstens drei Schritten zuläs-
sig. 

Art. 13b Vorbezug der Altersleistung 
1 Der Anteil der vor dem reglementarischen Referenzalter bezogenen Altersleistung 
darf den Anteil der Lohnreduktion nicht übersteigen. 
2 Er muss mindestens 20 Prozent der Altersleistung betragen. Die Vorsorgeeinrich-
tung kann einen tieferen Mindestanteil zulassen. 
3 Fällt der verbleibende Jahreslohn unter den Betrag, der nach Artikel 2 Absatz 1 
oder dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung für die Versicherung notwendig ist, so 
ist die ganze Altersleistung zu beziehen; vorbehalten bleibt Artikel 2 Absatz 1bis 
FZG39. 

Art. 13c Aufschub des Bezugs der Altersleistung 
1 Der Anteil der nach dem reglementarischen Referenzalter aufgeschobenen Alters-
leistung darf die maximale reglementarische Altersleistung aufgrund des weiterhin 
erzielten Lohns nicht übersteigen. 
2 Der Bundesrat regelt die Berechnung der Altersleistung, die aufgrund des weiter-
hin erzielten Lohnes aufgeschoben werden kann. 

  

39 SR 831.42 



47

§ Reform der Altersvorsorge 2020. BG 

23 

Art. 13d Versicherung bei mehreren Vorsorgeeinrichtungen 
Der Bundesrat regelt die Koordination, falls der bei einem Arbeitgeber erzielte Lohn 
bei mehreren Vorsorgeeinrichtungen versichert ist. 

Art. 14 Höhe der Altersrente 
1 Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) berech-
net, das die versicherte Person im Zeitpunkt des Bezugs von Altersleistungen erwor-
ben hat. 
2 Der Mindestumwandlungssatz beträgt 6 Prozent für das Referenzalter. Der Bun-
desrat legt die Mindestumwandlungssätze für den Bezug von Altersleistungen vor 
und nach dem Referenzalter fest. 
3 Der Bundesrat unterbreitet den eidgenössischen Räten mindestens alle fünf Jahre 
einen Bericht. Dieser enthält die Grundlagen für die Festlegung des Mindestum-
wandlungssatzes in den folgenden Jahren. 

Art. 15 Abs. 1 Bst. a und bbis 
1 Das Altersguthaben besteht aus: 

a. den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der die versicherte 
Person der Vorsorgeeinrichtung angehört hat, oder längstens bis zum Refe-
renzalter; 

bbis. den Einkäufen bis zum Höchstbetrag nach Artikel 79b Absatz 1ter samt Zin-
sen; 

Art. 16 Altersgutschriften 
Die Altersgutschriften werden jährlich in Prozenten des koordinierten Lohnes be-
rechnet. Dabei gelten folgende Ansätze: 

Altersjahr Ansatz in Prozenten des koordinierten Lohnes 
  

25‒34   7 
35‒44 11 
45‒54 16 
55–Referenzalter 18 
  

Art. 17 Abs. 1 zweiter Satz 
1 … Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Alters-
rente. 
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Art. 20a Abs. 1 Einleitungssatz 
1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtig-
ten nach den Artikeln 19, 19a und 20 folgende begünstigte Personen für die Hinter-
lassenenleistungen vorsehen: 

Art. 21 Abs. 2bis 
2bis Hat die versicherte Person im Zeitpunkt des Todes das Referenzalter erreicht und 
hat sie in diesem Zeitpunkt ihre Altersleistung noch nicht vollständig bezogen, so 
wird die Rente aufgrund derjenigen Altersrente berechnet, auf die sie im Zeitpunkt 
des Todes Anspruch gehabt hätte. 

Art. 24 Abs. 2 und 3 Bst. b 
2 Die Invalidenrente wird nach dem gleichen Umwandlungssatz berechnet wie die 
Altersrente im Referenzalter. 
3 Das der Berechnung zugrunde liegende Altersguthaben besteht aus: 

b. der Summe der Altersgutschriften für die bis zum Referenzalter fehlenden 
Jahre, ohne Zinsen. 

Art. 26 Abs. 3 zweiter Satz 
3 … Bei Versicherten, die nach Artikel 2 Absatz 3 der obligatorischen Versicherung 
unterstehen oder nach Artikel 47 Absatz 2 ihre Vorsorge freiwillig weiterführen, 
erlischt die Invalidenrente spätestens bei Erreichen des Referenzalters. 

Art. 31 Grundsatz 
Der Eintrittsgeneration gehören die Personen an, die am 1. Januar 1985 das 
25. Altersjahr vollendet und das Referenzalter noch nicht erreicht haben. 

Art. 33a Abs. 2 
2 Die Weiterversicherung des bisherigen versicherten Verdienstes kann höchstens 
bis zum reglementarischen Referenzalter erfolgen. 

Art. 36 Abs. 1 
1 Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren Laufzeit drei Jahre überschritten hat, 
werden bis zum Referenzalter der Preisentwicklung angepasst. Der Bundesrat regelt 
die Anpassung. 

Art. 37 Abs. 2 und 3 
2 Die versicherte Person kann verlangen, dass ihr ein Viertel ihres Altersguthabens, 
das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13–13d) 
massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird. 
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3 Die Vorsorgeeinrichtung kann an Stelle der Rente eine Kapitalabfindung aus-
richten, wenn die Alters- oder die Invalidenrente weniger als 10 Prozent, die Wit-
wen- oder Witwerrente weniger als 6 Prozent oder die Waisenrente weniger als 2 
Prozent der Mindestaltersrente der AHV (Art. 34 Abs. 5 AHVG40) beträgt. 

Art. 41 Abs. 3 
3 Guthaben, die auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Artikel 10 der Freizü-
gigkeitsverordnung vom 3. Oktober 199441 angelegt sind, werden nach Ablauf von 
zehn Jahren ab dem Referenzalter an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser ver-
wendet sie zur Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule. 

Art. 44 Abs. 1 
1 Selbstständigerwerbende können sich bei folgenden Vorsorgeeinrichtungen versi-
chern lassen, sofern die Grundsätze der beruflichen Vorsorge nach Artikel 1 Ab-
satz 3 stets eingehalten werden: 

a. der Vorsorgeeinrichtung ihres Berufes; 
b. der Vorsorgeeinrichtung ihrer Arbeitnehmer; 
c. einer anderen Vorsorgeeinrichtung, die dies in ihrem Reglement vorsieht. 

Art. 46 Abs. 2 
2 Ist der Arbeitnehmer bereits bei einer Vorsorgeeinrichtung obligatorisch versichert, 
so kann er sich für den Lohn, den er von den anderen Arbeitgebern erhält, zusätzlich 
versichern lassen:  

a. bei dieser Vorsorgeeinrichtung oder bei der Vorsorgeeinrichtung seines Be-
rufsverbandes, falls die reglementarischen Bestimmungen es nicht aus-
schliessen; oder  

b. bei der Auffangeinrichtung. 

Art. 47a Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung 
des 58. Altersjahres 

1 Versicherte, die nach Vollendung des 58. Altersjahres aus der obligatorischen 
Versicherung ausscheiden, weil das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber aufgelöst 
wurde, können die Versicherung nach Artikel 47 weiterführen oder die Weiterfüh-
rung nach den folgenden Bestimmungen im bisherigen Umfang bei ihrer bisherigen 
Vorsorgeeinrichtung verlangen. 
2 Die versicherte Person hat die Möglichkeit, während dieser Weiterversicherung die 
Altersvorsorge durch Beiträge weiter aufzubauen. Die Austrittsleistung bleibt in der 
Vorsorgeeinrichtung, auch wenn die Altersvorsorge nicht weiter aufgebaut wird. 

  

40 SR 831.10 
41 SR 831.425 
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3 Die versicherte Person bezahlt Beiträge zur Deckung der Risiken Tod und Invali-
dität und an die Verwaltungskosten. Falls sie die Altersvorsorge weiter aufbaut, 
bezahlt sie zusätzlich die entsprechenden Beiträge. 
4 Die Versicherung endet bei Eintritt des Risikos Tod oder Invalidität oder bei 
Erreichen des reglementarischen Referenzalters. Bei Eintritt in eine neue Vorsorge-
einrichtung endet sie, wenn in der neuen Einrichtung mehr als zwei Drittel der Aus-
trittsleistung für den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen benötigt 
werden. Vorher kann die Versicherung durch die versicherte Person jederzeit, durch 
die Vorsorgeeinrichtung bei Vorliegen von Beitragsausständen gekündigt werden. 
5 Versicherte, die die Versicherung nach diesem Artikel weiterführen, sind gleichbe-
rechtigt wie die im gleichen Kollektiv aufgrund eines bestehenden Arbeitsver-
hältnisses Versicherten, insbesondere in Bezug auf den Zins, den Umwandlungssatz 
sowie auf Zuschüsse durch den früheren Arbeitgeber oder einen Dritten. 
6 Hat die Versicherung mehr als zwei Jahre gedauert, so müssen die Versicherungs-
leistungen in Rentenform bezogen und die Austrittsleistung kann nicht mehr für 
selbstbewohntes Wohneigentum vorbezogen oder verpfändet werden. Vorbehalten 
bleiben reglementarische Bestimmungen, die die Ausrichtung der Leistungen nur in 
Kapitalform vorsehen. 
7 Die Vorsorgeeinrichtung kann im Reglement die Weiterführung der Versicherung 
nach diesem Artikel bereits ab dem vollendeten 55. Altersjahr vorsehen. Sie kann im 
Reglement vorsehen, dass auf Verlangen der versicherten Person für die gesamte 
oder nur für die Altersvorsorge ein tieferer als der bisherige Lohn versichert wird. 
8 Der Bundesrat regelt: 

a. welche Kosten Bestandteile der Verwaltungskosten sind; 
b. die Erhebung von Sanierungsbeiträgen; 
c. die Einzelheiten der Weiterversicherung, wenn die versicherte Person in eine 

neue Vorsorgeeinrichtung eintritt, aber dort weniger als zwei Drittel der 
Austrittsleistung für den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen 
benötigt. 

Art. 49 Abs. 1 zweiter Satz, 2 Ziff. 2, 2a, 6a, 6b und 27 
1 … Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen 
Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Referenzalter ausgerichtet werden. 
2 Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für 
die weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über: 

2. das Mindestalter für den Bezug der Altersleistung und das Höchstalter für 
deren Fälligkeit (Art. 13 Abs. 4 und 5); 

2a. den Bezug der Altersleistung (Art. 13a–13d); 
6a. das Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung des 

58. Altersjahres (Art. 47a); 
6b. Bisherige Ziff. 6a 
27. die Amts- und Verwaltungshilfe (Art. 87). 
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Art. 52 Abs. 2 zweiter Satz 
2 … Wird der Schadenersatzanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für 
die das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massge-
bend. 

Art. 53a Ausführungsbestimmungen 
Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über: 

a. die Anforderungen an Personen und Institutionen, die mit der Vermögens-
verwaltung betraut sind; 

b. die Zulässigkeit von Eigengeschäften von Personen und Institutionen, die 
mit der Vermögensverwaltung betraut sind; 

c. die Zulässigkeit und Offenlegung von Vermögensvorteilen, die Personen 
und Institutionen in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die Vorsorgeein-
richtungen erzielen. 

Art. 53d Abs. 1 dritter Satz 
1 … Er umschreibt die Fälle näher, in denen ausnahmsweise wegen unverhältnis-
mässigen Aufwands auf die Durchführung einer Teilliquidation verzichtet werden 
kann. 

Art. 56 Abs. 1 Bst. i 
1 Der Sicherheitsfonds: 

i. richtet Zuschüsse an Vorsorgeeinrichtungen aus, die infolge einer Anpas-
sung des Mindestumwandlungssatzes das Leistungsniveau zugunsten der 
Personen garantieren müssen, die ein Jahr nach dem Inkrafttreten der Ände-
rung vom 17. März 2017 das 45. Altersjahr vollendet haben (Übergangsge-
neration). 

Art. 60 Abs. 2 Bst. f und g 
2 Sie ist verpflichtet: 

f. zu einem Vorsorgeausgleich nach Scheidung berechtigte Personen nach Ar-
tikel 60b aufzunehmen; 

g. Personen aufzunehmen, die das Freizügigkeitsguthaben in Form einer Rente 
beziehen wollen; sie führt darüber eine besondere Rechnung. 

Art. 60a Ausrichtung des Freizügigkeitsguthabens als Rente 
1 Die Auffangeinrichtung richtet das Freizügigkeitsguthaben einer Person auf deren 
Gesuch hin in Form einer lebenslangen Rente aus. 
2 Die Rente kann frühestens bei Erreichen des Mindestalters für den Bezug der 
Altersleistung (Art. 13 Abs. 4 erster Satz) bezogen werden. 
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3 Nach dem Tod der rentenbeziehenden Person haben Hinterlassene nach den Arti-
keln 19, 19a und 20 Anspruch auf Hinterlassenenleistungen. 
4 Die Artikel 20a und 37 Absatz 3 sind sinngemäss anwendbar. 
5 Die Auffangeinrichtung legt die technischen Grundlagen für die Berechnung der 
Rente fest. 

Art. 60b Infolge Scheidung überwiesene Austrittsleistung oder lebenslange 
Rente 

1 Wurde einer Person infolge Scheidung eine Austrittsleistung oder eine lebenslange 
Rente zugesprochen und kann sie diese Austrittsleistung oder lebenslange Rente 
nicht in eine Vorsorgeeinrichtung einbringen, so kann sie diese an die Auffangein-
richtung überweisen lassen. 
2 Die Auffangeinrichtung wandelt das dadurch geäufnete Guthaben samt Zins auf 
Verlangen der berechtigten Person in eine Rente um. Diese kann frühestens bei 
Erreichen des Mindestalters gemäss Reglement der Auffangeinrichtung bezogen 
werden. Andernfalls wird sie mit Erreichen des Referenzalters nach Artikel 13 
Absatz 1 fällig. Der Bezug kann um höchstens fünf Jahre aufgeschoben werden, 
wenn die Erwerbstätigkeit weitergeführt wird. Es besteht kein Anspruch auf Hinter-
lassenenleistungen nach dem Tod der berechtigten Person. 
3 Die Auffangeinrichtung berechnet die Rente aufgrund ihres Reglementes. 
4 Artikel 37 Absatz 3 gilt sinngemäss. 

Art. 62 Abs. 1 Bst. c 
1 Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die Revi-
sionsstellen für berufliche Vorsorge, die Experten für berufliche Vorsorge sowie die 
Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, die gesetz-
lichen Vorschriften einhalten und dass das Vorsorgevermögen zweckgemäss ver-
wendet wird, indem sie insbesondere: 

c. Einsicht in die Berichte der Revisionsstelle und des Experten für berufliche 
Vorsorge nimmt; 

Art. 64a Abs. 1 Bst. h 
1 Die Oberaufsichtskommission beaufsichtigt die Aufsichtsbehörden. Sie hat folgen-
de Aufgaben: 

h. Sie veröffentlicht periodisch einen Bericht über den Zustand der beruflichen 
Vorsorge.  

Art. 64c Abs. 2 Bst. a 
2 Die jährliche Aufsichtsabgabe bemisst sich: 

a. bei den Aufsichtsbehörden nach der Zahl der beaufsichtigten Vorsorgeein-
richtungen sowie nach der Anzahl der aktiven Versicherten und der Anzahl 
der ausbezahlten Renten; 
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Art. 75 Übertretungen 
Sofern nicht ein mit schwererer Strafe bedrohtes Vergehen des Strafgesetzbuches42 
vorliegt, wird mit Busse bis zu 10 000 Franken bestraft, wer: 

a. die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre Angaben macht 
oder die Auskunft verweigert; 

b. sich einer von der zuständigen Behörde angeordneten Kontrolle widersetzt 
oder diese auf eine andere Weise verunmöglicht; 

c. die erforderlichen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt. 

Art. 76 Vergehen 
Sofern nicht ein mit schwererer Strafe bedrohtes Vergehen oder Verbrechen des 
Strafgesetzbuches43 vorliegt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft, 
wer: 

a. durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich 
oder einen anderen eine Leistung der Vorsorgeeinrichtung oder des Sicher-
heitsfonds erwirkt, die ihm nicht zukommt; 

b. sich durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise der 
Beitragspflicht gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung oder dem Sicherheits-
fonds entzieht; 

c. als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Beiträge vom Lohn abzieht und sie 
dem vorgesehenen Zweck entfremdet; 

d. die Schweigepflicht verletzt oder bei der Durchführung dieses Gesetzes sei-
ne Stellung als Mitglied eines Organs oder als Funktionär zum Nachteil Drit-
ter oder zum eigenen Vorteil missbraucht; 

e. als Inhaber oder Mitglied einer Revisionsstelle oder als anerkannter Experte 
für berufliche Vorsorge die gesetzlichen Pflichten in grober Weise verletzt; 

f. unzulässige Eigengeschäfte tätigt, gegen die Offenlegung verstösst, indem er 
unwahre oder unvollständige Angaben macht, oder sonst in grober Weise 
gegen die Interessen der Vorsorgeeinrichtung handelt; 

g. Vermögensvorteile oder Retrozessionen in Zusammenhang mit der Ver-
mögensverwaltung nicht offenlegt oder für sich einbehält, die nicht aus-
drücklich im Vermögensverwaltungsvertrag als Entschädigung beziffert 
sind. 

Art. 79b Abs. 1, 1bis, 1ter, 2 und 4 
1 Die Vorsorgeeinrichtung muss den Einkauf bis zur Höhe der reglementarischen 
Leistungen ermöglichen. 
1bis Bis zum maximal möglichen gesetzlichen Altersguthaben werden die Einkäufe 
diesem Guthaben gutgeschrieben. 
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1ter Das maximal mögliche gesetzliche Altersguthaben berechnet sich aufgrund des 
Alters und des koordinierten Lohns. Das Bundesamt für Sozialversicherungen 
veröffentlicht eine Tabelle für die Berechnung dieses Guthabens. 
2 Der Bundesrat regelt den Einkauf von Personen, die: 

a. bis zum Zeitpunkt, in dem sie den Einkauf verlangen, noch nie einer Vor-
sorgeeinrichtung angehört haben; 

b. eine Leistung der beruflichen Vorsorge beziehen oder bezogen haben. 
4 Von der Begrenzung nach Absatz 3 ausgenommen sind die Wiedereinkäufe im 
Falle der Ehescheidung oder der gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen Part-
nerschaft nach Artikel 22c FZG44. 

Art. 81b Abzug der Beiträge bei Weiterführung der Vorsorge nach 
Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung 

Die Beiträge von Personen, welche die Vorsorge nach Ausscheiden aus der obligato-
rischen Versicherung freiwillig weiterführen (Art. 47 und 47a), sind bei den direkten 
Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden abziehbar. Wer nach Artikel 47 
versichert ist und kein AHV-beitragspflichtiges Einkommen erzielt, kann die Bei-
träge während zwei Jahren, längstens jedoch bis zum Referenzalter abziehen. 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 17. März 2017 
(Reform der Altersvorsorge 2020) 
a. Laufende Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten 
Für Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderung vom 17. März 2017 laufen, gilt für den Umwandlungssatz weiterhin 
das bisherige Recht. 

b. Mindestumwandlungssatz 
1 Der Bundesrat senkt den Mindestumwandlungssatz innerhalb von vier Jahren nach 
dem 31. Dezember des Jahres des Inkrafttretens der vorliegenden Änderung auf den 
Wert nach Artikel 14 Absatz 2. 
2 Die Artikel 8, 16, 56 Absatz 1 Buchstabe i und 79b Absätze 1, 1bis und 1ter treten 
mit dem Beginn der Senkung des Mindestumwandlungssatzes nach Absatz 1 in 
Kraft. 
3 Der Bundesrat kann für die Übergangszeit nach Buchstabe c der Übergangsbestim-
mungen zur Änderung vom 17. März 2017 des AHVG45 unterschiedliche Mindest-
umwandlungssätze für Frauen und Männer festlegen. 

c. Übergangsgeneration und Leistungsgarantie 
1 Zur Übergangsgeneration gehören alle Personen, die ein Jahr nach dem Inkrafttre-
ten der Änderung vom 17. März 2017 das 45. Altersjahr vollendet haben.  
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2 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen diesen Personen die Leistungen garantieren, 
die nach diesem Gesetz in der bis zum Inkrafttreten dieser Änderung geltenden 
Fassung berechnet werden.  
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; er berücksichtigt dabei die Erhöhung des 
Referenzalters der Frauen. 

d. Anpassung reglementarischer Bestimmungen an das gesetzliche Mindestalter 
Vorsorgeeinrichtungen können reglementarische Bestimmungen, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Änderung vom 17. März 2017 ein tieferes Mindestalter für den 
Bezug der Altersleistung als 60 Jahre vorsehen, während fünf Jahren ab Inkrafttreten 
dieser Änderung für die Versicherten beibehalten, die am Ende des Kalenderjahres 
vor Inkrafttreten der Änderung bei ihnen versichert waren.  

8. Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 199346 

Art. 1 Abs. 4 
4 Es ist nicht anwendbar auf Vorsorgeverhältnisse, in denen eine Vorsorgeeinrich-
tung, die nicht im Kapitaldeckungsverfahren finanziert wird, Anspruch auf Überbrü-
ckungsrenten bis zum Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 des Bundesgesetzes 
vom 20. Dezember 194647 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(AHVG) gewährt. 

Art. 2 Abs. 1bis 
1bis Versicherte können auch eine Austrittsleistung beanspruchen, wenn sie zwischen 
dem reglementarischen Mindestalter für den Bezug der Altersleistung und dem 
reglementarischen Referenzalter die Vorsorgeeinrichtung verlassen und die Er-
werbstätigkeit weiterführen oder als arbeitslos gemeldet sind. 

Art. 5 Abs. 1 Bst. c 
1 Versicherte können die Barauszahlung der Austrittsleistung verlangen, wenn: 

c. die Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag beträgt und sie nicht innert 
drei Monaten nach Beendigung des letzten Vorsorgeverhältnisses wieder in 
eine Vorsorgeeinrichtung eingetreten sind. 

Art. 8 Abs. 3 
3 Im Freizügigkeitsfall muss die Vorsorgeeinrichtung jeder neuen Vorsorge- oder 
Freizügigkeitseinrichtung folgende Informationen geben: 
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a. bei Personen, die zur Übergangsgeneration (Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG48) ge-
hören: die Informationen, die zur Berechnung allfälliger Zuschüsse für die 
Garantie des Leistungsniveaus zugunsten dieser Personen notwendig sind; 

b. bei Personen, die eine Altersleistung beziehen oder bezogen haben oder eine 
Rente infolge Teilinvalidität beziehen: die Informationen über den Bezug 
der Alters- und Invalidenleistungen, die zur Berechnung der Einkaufsmög-
lichkeiten oder des obligatorisch zu versichernden Lohns sowie für die Be-
achtung der Höchstzahl der Bezüge in Kapitalform (Art. 13a Abs. 2 BVG) 
notwendig sind.  

Art. 16 Abs. 3 dritter Satz und 5 
3 … Temporäre Leistungen nach Artikel 17 Absatz 2 können bei der Barwertbe-
stimmung weggelassen werden, wenn sie nicht nach dem Kapitaldeckungsverfahren 
finanziert werden.  
5 Die mögliche Versicherungsdauer beginnt zur gleichen Zeit wie die anrechenbare 
Versicherungsdauer und endet mit dem reglementarischen Referenzalter. 

Art. 17 Abs. 2 Bst. a–c und g  
2 Beiträge zur Finanzierung von Leistungen und zur Deckung von Kosten können 
von den Beiträgen der versicherten Person nur abgezogen werden, wenn die Höhe 
der verschiedenen Beiträge im Reglement festgelegt und der Bedarf in der Jahres-
rechnung oder in deren Anhang ausgewiesen ist. Abgezogen werden dürfen: 

a. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Invalidenleistungen bis zum Re-
ferenzalter; 

b. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Hinterlassenenleistungen, die 
vor dem Referenzalter entstehen; 

c. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Überbrückungsrenten bis zum 
Referenzalter; der Bundesrat setzt die näheren Bedingungen für diese Ab-
zugsmöglichkeit fest; 

g. Beitrag zur Finanzierung des Ausgleichs von Rentenumwandlungsverlusten. 

Art. 22e  Auszahlung aufgrund von Alter oder Invalidität 
1 Hat der berechtigte Ehegatte Anspruch auf eine volle Invalidenrente oder hat er das 
60. Altersjahr vollendet, so kann er die Auszahlung der lebenslangen Rente nach 
Artikel 124a ZGB49 verlangen. 
2 Hat er das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG50 erreicht, so wird ihm 
die lebenslange Rente ausbezahlt. Er kann deren Überweisung in seine Vorsorgeein-
richtung verlangen, wenn er sich nach deren Reglement noch einkaufen kann. 
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Art. 24f zweiter Satz 
… Die Aufbewahrungspflicht erlischt, wenn die versicherte Person das 80. Alters-
jahr vollendet hat. 

Art. 25 Abs. 2 
2 Für Personen und Institutionen, die mit der Durchführung der zulässigen Vorsorge-
formen zur Erhaltung des Vorsorgeschutzes, insbesondere mit der Vermögensver-
waltung betraut sind, gelten die Bestimmungen des BVG über die Integrität und 
Loyalität der Verantwortlichen sowie über die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
(Art. 51b und 51c) sinngemäss. 

Art. 26 Abs. 1bis und 2  
1bis Er legt für Einrichtungen, die mit der Erhaltung des Vorsorgeschutzes in den 
zulässigen Formen betraut sind, insbesondere ein Anfangsvermögen und Garantie-
leistungen fest. Er setzt bestehenden Einrichtungen eine Frist für die Erbringung der 
Garantieleistungen. Nicht unter diese Bestimmung fällt die Auffangeinrichtung. 
2 Er setzt den Verzugszinssatz fest. 

9. Bundesgesetz vom 20. März 198151 über die Unfallversicherung 

Ersatz eines Ausdrucks 
In den Artikeln 18 Absatz 1 und 20 Absatz 2ter wird «ordentliches Rentenalter» 
durch «Referenzalter» ersetzt.  

Art. 20 Abs. 2 zweiter und dritter Satz 
2 … Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen mit der IV- 
oder der AHV-Rente festgesetzt. Sie wird angepasst, wenn die AHV-Rente infolge 
eines Aufschubs oder Vorbezugs geändert wird oder wenn die für Familienangehö-
rige bestimmten Teile der IV- oder der AHV-Rente geändert werden. 

Art. 22 Revision der Rente 
In Abweichung von Artikel 17 Absatz 1 ATSG52 kann die Rente ab dem Monat, in 
dem die berechtigte Person eine ganze AHV-Rente nach Artikel 40 Absatz 1 des 
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194653 über die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung (AHVG) vorbezieht, spätestens jedoch ab Erreichen des Referenzalters 
nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG nicht mehr revidiert werden. 
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Art. 31 Abs. 4 dritter und vierter Satz 
4 … Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen mit der IV- 
oder der AHV-Rente festgesetzt. Sie wird angepasst, wenn die AHV-Rente infolge 
eines Aufschubs oder Vorbezugs geändert wird oder wenn der Bezügerkreis der 
AHV- oder der IV-Renten geändert wird. 

10. Bundesgesetz vom 19. Juni 199254 über die Militärversicherung 

Art. 41 Abs. 1 
1 Die Rente wird auf bestimmte oder unbestimmte Zeit festgesetzt. Der Bundesrat 
bezeichnet in der Verordnung die Fälle, in denen die Zusprechung von Dauerrenten 
ausgeschlossen ist, namentlich nach Erreichen des Referenzalters nach Artikel 21 
Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194655 über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHVG). 

Art. 43 Abs. 1 
1 Der Bundesrat passt durch Verordnung die folgenden Renten dem vom Bundesamt 
für Statistik ermittelten Nominallohnindex vollständig an: 

a. die auf unbestimmte Zeit festgesetzten Renten der Versicherten, die das Re-
ferenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG56 noch nicht erreicht haben; 

b. die Renten der Ehegatten und Waisen der Verstorbenen, die im Zeitpunkt 
der Anpassung das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG noch 
nicht erreicht hätten. 

Art. 47 Abs. 1 
1 Sobald der Versicherte eine ganze Altersrente nach Artikel 40 Absatz 1 AHVG57 
vorbezieht, spätestens jedoch ab Erreichen des Referenzalters nach Artikel 21 Ab-
satz 1 AHVG, wird die auf unbestimmte Zeit zugesprochene Invalidenrente als 
Altersrente auf der Hälfte des Jahresverdienstes ausgerichtet, welcher der Rente 
zugrunde liegt (Art. 28 Abs. 4). 

Art. 51 Abs. 4 
4 Stirbt ein Versicherter, der eine Invaliden- oder Altersrente der Militärversicherung 
bezog, nach Erreichen des Referenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG58, so 
wird für die Berechnung der Hinterlassenenrenten vom Jahresverdienst ausgegan-
gen, welcher der Invalidenrente zugrunde lag. Stirbt ein Versicherter, der keine 
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Invaliden- oder Altersrente der Militärversicherung bezog, nach Erreichen des 
Referenzalters, so besteht kein Anspruch auf eine Hinterlassenenrente. 

11. Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 25. Juni 198259 

Art. 2 Abs. 2 Bst. c 
2 Von der Beitragspflicht ausgenommen sind: 

c. Arbeitnehmer ab Ende des Monats, in dem sie das Referenzalter nach Arti-
kel 21 Absatz 1 AHVG erreichen; 

Art. 8 Abs. 1 Bst. d 
1 Der Versicherte hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er: 

d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und das Referenzalter nach Arti-
kel 21 Absatz 1 AHVG60 noch nicht erreicht hat; 

Art. 13 Abs. 3 
Aufgehoben 

Art. 18c Abs. 1 
1 Altersleistungen der AHV und der beruflichen Vorsorge werden von der Arbeits-
losenentschädigung abgezogen. 

Art. 27 Abs. 3 
3 Der Bundesrat kann für Versicherte, die innerhalb der letzten vier Jahre vor Errei-
chen des Referenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG61 arbeitslos geworden sind 
und deren Vermittlung allgemein oder aus Gründen des Arbeitsmarktes unmöglich 
oder stark erschwert ist, den Anspruch um höchstens 120 Taggelder erhöhen und die 
Rahmenfrist für den Leistungsbezug um längstens zwei Jahre verlängern. 

12. Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 200462 

Art. 37 Abs. 2 Einleitungssatz (betrifft nur den französischen Text) und Bst. b sowie 
3bis 
2 Sie haben für die berufliche Vorsorge eine getrennte jährliche Betriebsrechnung zu 
führen. Diese weist insbesondere aus: 
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b. die Prämien, aufgeteilt in Spar-, Risiko-, Rentenumwandlungsgarantie- und 
Kostenprämien; 

3bis Die Versicherungsunternehmen legen der Überschusszuteilung getrennt nach 
Prozess sowohl denselben Kreis von Versicherungsnehmerinnen und Versicherungs-
nehmern als auch dieselben Kriterien und Gewichtungen zugrunde wie der Prämien-
berechnung. 

Art. 38 Abs. 2 
2 Tarife für Todesfall- und Invaliditätsleistungen gelten insbesondere dann als miss-
bräuchlich, wenn die daraus resultierenden Prämien den aufgrund der Schadenstatis-
tik erwarteten Schaden um mehr als 100 Prozent übersteigen. 

III 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Das Gesetz tritt nur zusammen mit dem Bundesbeschluss vom 17. März 201763 
über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer in 
Kraft. 
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Anhang 
(Ziff. I) 

Bundesgesetz  
über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
für die AHV 

vom 17. März 2017 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 130 Absatz 3 der Bundesverfassung64, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. November 201465, 
beschliesst: 

Art. 1 Anhebung der Steuersätze 
Zur Sicherstellung der Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(AHV) werden die Mehrwertsteuersätze wie folgt angehoben: 

a. der Normalsatz um 1 Prozentpunkt;  
b. der reduzierte Satz um 0,3 Prozentpunkte; 
c. der Sondersatz für Beherbergungsleistungen um 0,5 Prozentpunkte. 

Art. 2 Verwendung des Ertrags 
Der gesamte Ertrag aus der Anhebung der Mehrwertsteuersätze geht an die AHV. 

Art. 3 Aufhebung eines anderen Erlasses 
Der Bundesbeschluss vom 20. März 199866 über die Anhebung der Mehrwertsteu-
ersätze für die AHV/IV wird aufgehoben. 
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empfehlen den Stimmberechtigten,  
am 24. September 2017  
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